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Kirchengesetz
zur Überleitung des Rechts der

Konföderation evangelischer Kirchen
in Niedersachsen in der

Evangelisch-reformierten Kirche
(Überleitungsgesetz Konföderation)

vom 13. November 2014
Die Gesamtsynode hat das folgende Kirchengesetz
beschlossen, welches hiermit verkündet wird:

§ 1
(1) Folgende Kirchengesetze der Konföderation evan-
gelischer Kirchen in Niedersachsen mit den dazu er-
gangenen Kirchengesetzen, Verordnungen und Aus-
führungsbestimmungen der Evangelisch-reformierten
Kirche gelten ab dem 1. Januar 2015 in der Evange-
lisch-reformierten Kirche entsprechend als eigenes
Recht fort:
1. Kirchengesetz der Konföderation evangelischer

Kirchen in Niedersachsen über die kirchliche Be-
stätigung von Religionslehrkräften in der Fassung
vom 17. Juni 2006 (Kirchl. Amtsbl. Hannover
2006 S. 94; Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 18 S.
415), zuletzt geändert durch Verordnung mit Ge-
setzeskraft vom 12. Dezember 2011 (Kirchl.
Amtsbl. Hannover 2011 S. 260),

2. Kirchengesetz der Konföderation evangelischer
Kirchen in Niedersachsen über die Erhebung von
Kirchensteuern in den evangelischen Landeskir-
chen (Gemeinsame Kirchensteuerordnung -KiStO
ev-) vom 14. Juli 1972 (Kirchl. Amtsbl. Hannover
1972 S. 107; Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 14
S. 42), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom
8. März 2014 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 2014
S. 57),

3. Kirchengesetz der Konföderation evangelischer
Kirchen in Niedersachsen zur Ergänzung und
Durchführung des Kirchengesetzes über den Da-
tenschutz der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (Gemeinsames Datenschutz-Anwendungsge-
setz -DSAG-) vom 23. November 1995 (Kirchl.
Amtsbl. Hannover 1995 S. 166; Gesetz- und Ver-
ordnungsbl. Bd. 17 S. 79), zuletzt geändert durch
Kirchengesetz vom 9. März 2013 (Kirchl. Amtsbl.
Hannover 2013 S. 46) mit den dazu ergangenen
Kirchengesetzen, Verordnungen und Ausfüh-

rungsbestimmungen der Evangelisch-reformierten
Kirche,

4. Kirchengesetz der Konföderation evangelischer
Kirchen in Niedersachsen über die Sicherung und
Nutzung kirchlichen Archivgutes (Archivgesetz)
vom 26. Februar 1999 (Kirchl. Amtsbl. Hannover
1999 S. 31) mit den dazu ergangenen Kirchenge-
setzen, Verordnungen und Ausführungsbestim-
mungen der Evangelisch-reformierten Kirche,

5. Kirchengesetz der Konföderation evangelischer
Kirchen in Niedersachsen über die Vollstreckung
von Gebühren im Verwaltungswege (Gebühren-
vollstreckungsgesetz - GebVollstrG) vom 22. Sep-
tember 1986 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 1986 S.
152; Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 15 S. 115).

(2) Die Verordnung des Rates der Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen zur Ergän-
zung und Durchführung datenschutzrechtlicher Vor-
schriften (Datenschutzdurchführungsverordnung -
DATVO) vom 12. Dezember 1995 (Kirchl. Amtsbl.
Hannover S. 190; Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 17
S. 81), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.
Dezember 2013 (Kirchl. Amtsbl. Hannovers 2013 S.
182) gilt ab dem 1. Januar 2015 in der Evangelisch-
reformierten Kirche entsprechend als eigenes Recht
fort.
(3) Folgende Verwaltungsgrundsätze und Verwal-
tungsbestimmungen der Konföderation evangelischer
Kirchen in Niedersachen mit den dazu ergangenen
Verordnungen der Evangelisch-reformierten Kirche
gelten ab dem 1. Januar 2015 in der Evangelisch-re-
formierten Kirche entsprechend als eigenes Recht fort:
1. Verwaltungsbestimmungen der Konföderation

evangelischer Kirchen in Niedersachsen über die
kirchliche Bestätigung von Religionslehrkräften
vom 31. Oktober 2006 (Kirchl. Amtsbl. Hannover
2006 S. 174; Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 19
S. 3),

2. Verwaltungsgrundsätze des Rates der Konfödera-
tion evangelischer Kirchen in Niedersachsen über
Personalakten der kirchlichen Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen (Personalaktenordnung - PersAO)
vom 11. Oktober 2000 (Kirchl. Amtsbl. Hannover
2000 S. 197), zuletzt geändert am 29. November
2011 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 2011 S. 259).
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§ 2
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten tritt das Kirchengesetz zu dem
Vertrag über die Bildung einer Konföderation evan-
gelischer Kirchen in Niedersachsen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 25. November 2004 (Gesetz-
und Verordnungsbl. Bd. 18 S. 345) außer Kraft.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Kirchengesetz
über die Zustimmung zum

und Ausführung des
Kirchengesetzes über die

Grundsätze zur Regelung der
Arbeitsverhältnisse der

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der

Evangelischen Kirche in Deutschland
und ihrer Diakonie

(Arbeitsrechtsregelungs-
grundsätzegesetz – ARGG-EKD)

(Arbeitsrechtsregelungs-
ausführungsgesetz)

vom 13. November 2014
Die Gesamtsynode hat das folgende Kirchengesetz
beschlossen, welches hiermit verkündet wird:

Abschnitt 1

§ 1
Zustimmung zum Kirchengesetz über die

Grundsätze zur Regelung der
Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter in der Evangelischen Kirche in
Deutschland und ihrer Diakonie

Dem Kirchengesetz über die Grundsätze zur Regelung
der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Evangelischen Kirche in Deutschland
und ihrer Diakonie (Arbeitsrechtsregelungsgrundsät-
zegesetz - ARGG-EKD) vom 13. November 2013
(ABl. EKD S. 420) wird zugestimmt.

Abschnitt 2

§ 2
Evangelisch-reformierte Kirche

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evange-
lisch-reformierten Kirche, ihrer Synodalverbände und
ihrer Kirchengemeinden gilt das Kirchengesetz über
die Rechtsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Evangelisch-reformierten Kirche vom
23. April 1976 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 3
Zugeordnete privatrechtliche Träger

der Diakonie
(1) Rechtsträger der Diakonie im Sinne dieses Kir-
chengesetzes sind die rechtlich selbstständigen, der
Evangelisch-reformierten Kirche zugeordneten juris-
tischen Personen des Privatrechts mit ihren Einrich-
tungen und Diensten.
(2) Rechtsträger der Diakonie haben in allen ihren
Einrichtungen und Diensten entsprechend § 2 und § 3
des Kirchengesetzes über die Rechtsverhältnisse der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Evangelisch-
reformierten Kirche die Dienstvertragsordnung der
Evangelischen Kirche in Deutschland (DVO.EKD) in
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
(3) Rechtsträger der Diakonie, die am 18. September
2014 die Arbeitsvertragsrichtlinien der Konföderation
evangelischer Kirchen in Niedersachsen (AVR-K) an-
gewendet haben, sind verpflichtet, entsprechend §§ 2
bis 4 des Kirchengesetzes der Konföderation evange-
lischer Kirchen in Niedersachsen zur Regelung der
Arbeitsbedingungen in Einrichtungen der Diakonie
(ARRG-D) die kirchengemäßen Tarifverträge anzu-
wenden. Diese Rechtsträger der Diakonie sind dann
nach Maßgabe der Satzung des Diakonischen Werks
in Niedersachsen e.V. zugleich Mitglieder im Diako-
nischen Dienstgeberverband Niedersachsen e.V.
(4) Rechtsträger der Diakonie, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes einheitlich die Arbeits-
vertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR-
DD) angewendet haben, sind verpflichtet, diese wei-
terhin in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
(5) Rechtsträger der Diakonie dürfen auf dem Gebiet
der Kirchen der Konföderation evangelischer Kirchen
in Niedersachen ein anderes kirchliches Arbeitsrecht
als das nach Absatz 2 bis Absatz 4 bestimmte nur an-
wenden, wenn die schriftliche Zustimmung der zu-
ständigen Arbeitsrechtlichen Kommission und / oder
der nach § 3 ARRG-D zuständigen Tarifparteien vor-
liegt / vorliegen. Die Rechtsträger müssen dann dieses
kirchliche Arbeitsrecht auf dem Gebiet der Kirchen
der Konföderation evangelischer Kirchen in Nieder-
sachsen anwenden.
Außerhalb dieses Gebiets erfolgt ein Wechsel des
kirchlichen Arbeitsrechts entsprechend dem Kirchen-
gesetz über die Grundsätze zur Regelung der Arbeits-
verhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer
Diakonie (Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetz
- ARGG-EKD).

Abschnitt 3

§ 4
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015
in Kraft.
Mit dem Inkrafttreten tritt das Kirchengesetz zur An-
wendung des Kirchengesetzes der Konföderation
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evangelischer Kirchen in Niedersachsen zur Regelung
des Arbeitsrechts für Einrichtungen der Diakonie (Ar-
beitsrechtsregelungsgesetz Diakonie – ARRG-D)
vom 12. November 2009 (Gesetz- und Verordnungsbl.
Bd. 19 S. 121) außer Kraft.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Kirchengesetz
über die Anwendung besoldungs-

und versorgungsrechtlicher
Bestimmungen in der

Evangelisch-reformierten Kirche
(BVAnwG-ErK)

vom 13. November 2014
Die Gesamtsynode hat das folgende Kirchengesetz
beschlossen, welches hiermit verkündet wird:

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

Dieses Kirchengesetz regelt
1. die Besoldung und Versorgung der Personen, die

haupt- oder nebenberuflich in einem öffentlich-
rechtlichen Pfarrdienst- oder Kirchenbeamtenver-
hältnis stehen, sowie die Versorgung ihrer Hinter-
bliebenen,

2. die Dienstunfallfürsorge und das Altersgeld auf-
grund eines früheren öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisses, soweit Personen solche An-
sprüche aufgrund dieses Kirchengesetzes zuste-
hen,

3. den Unterhaltszuschuss der Kandidatinnen und
Kandidaten der Theologie im Vorbereitungsdienst,

4. die Ansprüche auf Beihilfen und Jubiläumszuwen-
dungen der in den Ziffern 1 bis 3 bezeichneten
Personen

für den Bereich der Evangelisch-reformierten Kirche.

§ 2
Besoldung und Versorgung

(1) Besoldung und Versorgung richten sich nach dem
Kirchengesetz über die Besoldung und Versorgung
der Beschäftigten der Evangelischen Kirche in
Deutschland in öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nissen (Besoldungs- und Versorgungsgesetz – Bes-
VersG-EKD) von 18. November 1988 und den dazu
ergangenen Rechtsvorschriften in der jeweils gelten-
den Fassung, soweit sich aus diesem Kirchengesetz
nichts anderes ergibt.

(2) Abweichend von § 2 Absatz 1 Besoldungs- und
Versorgungsgesetz der EKD gelten fort:
1. das Bundesbesoldungsgesetz in der bis zum 31.

August 2006 geltenden Fassung vom 6. August
2002 (BGBl. I S. 3020), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 Absatz 4 des Gesetzes vom 12. Juli 2006
(BGBl. I S. 1466),

2. das Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31.
August 2006 geltenden Fassung vom 16. März
1999 (BGBl. I S. 322, 847, 2033), zuletzt geändert
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818),

3. die sonstigen am 31. August 2006 gültigen besol-
dungs- und versorgungsrechtlichen Bestimmun-
gen des Bundes.

(3) Neben den in Absatz 2 genannten Bestimmungen
finden das Niedersächsische Besoldungsgesetz und
die Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetze
des Landes Niedersachsen mit allen Anlagen und dazu
ergangenen Rechtsvorschriften in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung Anwendung. Soweit diese Vorschrif-
ten im Lande Niedersachsen das in § 2 Absatz 2 be-
zeichnete Bundesrecht ersetzt haben, treten sie an des-
sen Stelle.

§ 3
Unterhaltszuschuss

Kandidatinnen und Kandidaten der Theologie erhalten
während des Vorbereitungsdienstes einen Unterhalts-
zuschuss in der Höhe, wie er den Beamtinnen und Be-
amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst des
Landes Niedersachsen in den Laufbahnen der Lauf-
bahngruppe 2 – zweites Einstiegsamt – gewährt wird;
zusätzlich steht ihnen eine Wohnungs- und Mobili-
tätszulage in Höhe von monatlich 200,00 € zu.

§ 4
Fürsorgeleistungen

1. Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und
Todesfällen,

2. Schul- und Kinderreisebeihilfen sowie
3. Jubiläumszuwendungen
werden den Besoldungs-, Versorgungs- und Unter-
haltszuschussberechtigten in entsprechender Anwen-
dung der für die Beamtinnen und Beamten des Landes
Niedersachsen geltenden Bestimmungen gewährt.
Sonstige Fürsorgeleistungen werden nach Maßgabe
kirchlicher Bestimmungen gewährt.

§ 5
Altersgeld

Der Anspruch auf Altersgeld richtet sich nach dem
Altersgeldgesetz des Bundes in seiner jeweils gelten-
den Fassung. Soweit darin auf besoldungs- und ver-
sorgungsrechtliche Bestimmungen Bezug genommen
wird, gelten die in § 2 Absätze 2 und 3 genannten
Vorschriften.

54   Gesetz- und Verordnungsblatt der Evangelisch-reformierten Kirche Band 20 Nr. 8



Abschnitt 2
Ergänzende Vorschriften für

Pfarrerinnen und Pfarrer

§ 6
Grundgehalt

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten, soweit nicht et-
was anderes bestimmt ist, Grundgehalt
1. bis zur elften Stufe nach der Besoldungsgruppe

A 13,
2. von der zwölften Stufe an nach der Besoldungs-

gruppe A 14.
Das Aufsteigen in den Stufen des Grundgehaltes be-
stimmt sich nach dem Besoldungsdienstalter.
(2) Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten eine das Grund-
gehalt ergänzende ruhegehaltfähige Zulage in der Hö-
he, wie sie Beamten des Landes Niedersachsen nach
den Besoldungsordnungen in der entsprechenden Be-
soldungsgruppe als allgemeine Stellenzulage zusteht.
Vorschriften über Prämien und Zulagen für besondere
Leistungen sind nicht anzuwenden. Im Übrigen wer-
den Zulagen, die in den für die Beamten des Landes
Niedersachsen geltenden Vorschriften vorgesehen
sind, insoweit gewährt, als dies durch Ausführungs-
verordnung des Moderamens der Gesamtsynode be-
stimmt wird.
(3) Das Moderamen der Gesamtsynode kann durch
Verordnung regeln, dass sich das nach Absatz 1 Satz
1 Ziffer 2 zustehende Grundgehalt um die Hälfte des
Unterschiedsbetrages zwischen den Grundgehaltssät-
zen der Besoldungsgruppe A 14 und der Besoldungs-
gruppe A 13 einschließlich der Zulage nach Absatz 2
Satz 1 verringert. Personen, die am Tage vor dem In-
krafttreten der Verordnung Bezüge nach Absatz 1 Satz
1 Ziffer 2 erhalten haben, wird eine Ausgleichzulage
gewährt, soweit ihre Besoldung infolge der Anwen-
dung des Satzes 1 hinter dem Betrag zurückbleibt, der
an diesem Tage zugestanden hat.
(4) Das Besoldungsdienstalter ist wegen eines Warte-
standes nicht hinauszuschieben. Satz 1 gilt nicht, wenn
die Pfarrerin oder der Pfarrer die Rechtsstellung einer
Pfarrerin oder eines Pfarrers im Wartestand aufgrund
eines Disziplinarurteils erhalten hatte. Im Falle des
Satzes 2 ist das Besoldungsdienstalter nicht hinauszu-
schieben, soweit der Pfarrerin oder dem Pfarrer im
Wartestand eine Aufgabe übertragen ist, die mindes-
tens der Hälfte des vollen Dienstes einer Pfarrerin oder
eines Pfarrers entspricht.

§ 7
Wahrung des Besitzstandes

(1) Übernimmt eine Pfarrerin oder ein Pfarrer im
kirchlichen Interesse ein Amt für das niedrigere
Dienstbezüge vorgesehen sind, als sie ihr oder ihm in
dem bisherigen Amt zustanden, so kann ihr oder ihm
eine Ausgleichszulage bis zur Höhe des Unterschiedes
zwischen seinen jeweiligen Dienstbezügen und den
Dienstbezügen, die im bisherigen Amt zuletzt zustan-
den, gewährt werden. Hat die Pfarrerin oder der Pfar-

rer das bisherige Amt mindestens sechs Jahre lang in-
negehabt, so kann ihr oder ihm abweichend von Satz
1 auch eine Ausgleichszulage bis zur Höhe des Un-
terschiedes zwischen ihren oder seinen jeweiligen
Dienstbezügen und den Dienstbezügen, die im bishe-
rigen Amt zugestanden hätten, gewährt werden; Än-
derungen der besoldungsmäßigen Zuordnung des bis-
herigen Amtes bleiben unberücksichtigt. Die Aus-
gleichszulage kann insoweit für ruhegehaltfähig er-
klärt werden, als sie auf ruhegehaltfähige Bestandteile
der höheren Dienstbezüge zurückgeht.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Pfarrerin oder dem
Pfarrer das neue Amt aufgrund eines Disziplinarurteils
übertragen wird.

§ 8
Zusammentreffen von Dienst-

und Versorgungsbezügen
§ 6 Absatz 2 Besoldungs- und Versorgungsgesetz der
EKD gilt für Pfarrerinnen und Pfarrer mit der Maßga-
be, dass die Hälfte des jeweiligen Bruttobetrages der
Versorgungsbezüge, mindestens aber ein Betrag in der
jeweiligen Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 1 ohne Fa-
milienzuschlag, anrechnungsfrei bleibt.

§ 9
Ausgleich von Nachteilen

Ergeben sich für eine Pfarrerin, einen Pfarrer, eine
frühere Pfarrerin oder einen früheren Pfarrer hinsicht-
lich der Gewährung von Besoldungsbestandteilen, die
nicht Dienstbezüge sind, Nachteile daraus, dass von
anderer Seite der kirchliche Dienst aufgrund geltenden
Rechts insoweit nicht als Dienst bei einem öffentlich-
rechtlichen Dienstherrn behandelt wird, so sind diese
auf Antrag auszugleichen; der Antrag muss innerhalb
eines Jahres nach Entstehung des Nachteils gestellt
sein.

§ 10
Dienstwohnung

(1) Pfarrerinnen und Pfarrern, die im pfarramtlichen
Dienst in einer Kirchengemeinde tätig sind, wird eine
Dienstwohnung zugewiesen (Dienstwohnungsneh-
mer). Haben beide Ehegatten Anspruch auf Zuwei-
sung einer Dienstwohnung, so gilt mit der Zuweisung
einer Dienstwohnung an einen der Ehegatten der An-
spruch des anderen als erfüllt. Ist nach dem Pfarr-
dienstrecht die gemeinsame Wahrnehmung des Diens-
tes auf einer Pfarrstelle in einer Kirchengemeinde auch
durch nicht miteinander Verheiratete möglich, so hat
nur einer der Pfarrstelleninhabenden Anspruch auf
Zuweisung einer Dienstwohnung. Steht im Falle des
Satzes 3 auch für die andere Pfarrerin oder den anderen
Pfarrer eine Dienstwohnung zur Verfügung, so hat sie
oder er diese zu beziehen, soweit im Einzelfall nichts
anderes bestimmt ist. Die- oder derjenige, dem hier-
nach keine Dienstwohnung zugewiesen wird, hat seine
Wohnung so zu nehmen, dass die ordnungsgemäße
Wahrnehmung seiner Dienstgeschäfte nicht beein-
trächtigt wird.
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(2) Pfarrerinnen und Pfarrern, denen eine gesamt-
kirchliche Aufgabe übertragen ist, wird eine Dienst-
wohnung nur zugewiesen, wenn sie verpflichtet sind,
am Dienstsitz zu wohnen und eine Dienstwohnung zu
beziehen.
(3) Hat in den Fällen des Absatzes 2 eine Pfarrerin
oder ein Pfarrer keinen Anspruch auf Zuweisung einer
Dienstwohnung und wird sie oder er nach Räumung
einer Dienstwohnung durch den Mietzins für eine von
ihr oder ihm angemietete Wohnung finanziell erheb-
lich belastet, so wird ihr oder ihm auf Antrag ein Aus-
gleich (Wohnungsausgleichszulage) nach Maßgabe
einer Ausführungsverordnung des Moderamens der
Gesamtsynode gewährt.
(4) Wird die Pfarrerin oder der Pfarrer in einem
Dienstverhältnis mit eingeschränktem Auftrag ver-
wendet, sind bei der Bemessung des Anrechnungsbet-
rages (Dienstwohnungsvergütung) die gekürzten
Dienstbezüge zugrunde zu legen. Dies gilt bei einer
oder einem Verheirateten nur, wenn sie oder er nach-
weist, dass die Einkünfte des Ehegatten eine in der
Ausführungsverordnung nach Absatz 5 Satz 1 festzu-
setzende Grenze nicht überschreiten. Wird dieser
Nachweis nicht erbracht, sind bei der Bemessung der
Dienstwohnungsvergütung die ungekürzten Dienstbe-
züge zugrunde zu legen.
(5) Das Weitere wird durch Dienstwohnungsvor-
schriften geregelt, die das Moderamen der Gesamtsy-
node im Wege der Verordnung erlässt. Darin kann
auch bestimmt werden, dass für die Ausführung von
Schönheitsreparaturen im Sinne der Verordnung über
wohnungswirtschaftliche Berechnungen (Zweite Be-
rechnungsverordnung) in der jeweils geltenden Fas-
sung neben der Dienstwohnungsvergütung ein Zu-
schlag (Schönheitsreparaturpauschale) erhoben wird.
(6) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Festsetzung der Dienstwohnungsvergütung haben kei-
ne aufschiebende Wirkung.

§ 11
Gestellung der Dienstwohnung

(1) Die Dienstwohnung für eine im pfarramtlichen
Dienst in einer Kirchengemeinde tätige Person ist
durch die Kirchengemeinde in dem zur Pfarrstelle ge-
hörenden Pfarrhaus, in einem anderen geeigneten
kirchlichen Gebäude oder, wenn ein solches nicht vor-
handen ist, durch Anmietung bereitzustellen.
(2) Die zu entrichtende Dienstwohnungsvergütung
wird von der Kirchenpräsidentin oder dem Kirchen-
präsidenten festgesetzt und von den Dienstbezügen
einbehalten. Sofern die Kirchengemeinde Eigentüme-
rin der Dienstwohnung ist, ist die Dienstwohnungs-
vergütung in der Gesamtpfarrkasse zu vereinnahmen.

§ 12
Militärpfarrerinnen und Militärpfarrer

Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich als Militärpfarrerin
oder Militärpfarrer in einem Beamtenverhältnis auf
Zeit befinden, sowie ihre Hinterbliebenen behalten

den Anspruch auf Besoldung und Versorgung nach
kirchlichem Recht. Für die Berechnung der Besoldung
und Versorgung ist das Grundgehalt maßgebend, das
zugrunde zu legen wäre, wenn das vor der Beurlau-
bung bekleidete Pfarramt weiterhin ausgeübt worden
wäre. Die Ansprüche nach den Sätzen 1 und 2 ruhen
in der Höhe, in der den Berechtigten Ansprüche auf
Besoldung, Vergütung, Zulagen oder Versorgung aus
der Tätigkeit während der Beurlaubung gegenüber
dem neuen Dienstherrn zustehen. § 7 ist entsprechend
anzuwenden.

§ 13
Beihilfen

Werden beide Ehegatten als Pfarrer in einem Dienst-
verhältnis mit einem eingeschränkten Auftrag, der je-
weils der Hälfte des vollen Dienstes eines Pfarrers
entspricht, verwendet, so sind bei der Gewährung von
Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und To-
desfällen (§ 2 Absatz 2) die Bemessungssätze zugrun-
de zu legen, die maßgebend wären, wenn nur ein Ehe-
gatte beihilfeberechtigt wäre. Die Ehegatten bestim-
men, wer von ihnen im Rahmen des Satzes 1 als Bei-
hilfeberechtigter und wer als berücksichtigungsfähi-
ger Ehegatte gelten soll. Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für die Zeit, in der wegen eines Erziehungsur-
laubs des einen Ehegatten das Dienstverhältnis des
anderen Ehegatten befristet in ein Dienstverhältnis mit
nicht eingeschränktem Auftrag umgewandelt wird.

§ 14
Zusammentreffen von Bezügen mit Leistungen

nach dem Abgeordnetenrecht
Erhält eine Pfarrerin oder ein Pfarrer Leistungen we-
gen einer Mitgliedschaft im Europäischen Parlament,
im Deutschen Bundestag oder in der gesetzgebenden
Körperschaft eines Landes und werden von anderer
Seite Vorschriften über das Zusammentreffen mehre-
rer Ansprüche nicht angewandt, weil der kirchliche
Dienst aufgrund geltenden Rechts insoweit nicht als
öffentlicher Dienst behandelt wird, so werden Bezüge
nach diesem Kirchengesetz nur insoweit gewährt, als
sie zusammen mit den anderen Leistungen den Ge-
samtbetrag nicht überschreiten, der sich bei einem
vergleichbaren Beamten des Landes Niedersachsen
ergeben würde. Satz 1 gilt für versorgungsberechtigte
Hinterbliebene der Pfarrerin oder des Pfarrers entspre-
chend.

§ 15
Leistungsbescheid

(1) Vermögensrechtliche Ansprüche aus dem Pfarrer-
dienstverhältnis können gegenüber einer Pfarrerin
oder einem Pfarrer durch Leistungsbescheid geltend
gemacht werden. Die Möglichkeit, einen Anspruch
durch Erhebung einer Klage zu verfolgen, bleibt un-
berührt.
(2) Der Leistungsbescheid wird von dem Kirchenprä-
sidenten oder der Kirchenpräsidentin auf Antrag der
forderungsberechtigten Körperschaft oder von Amts
wegen erlassen. Er soll nur erlassen werden, wenn ein
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Pfarrer nicht zur Zahlung bereit oder nicht mit der
Einbehaltung von den Dienst- oder Versorgungsbezü-
gen einverstanden ist.
(3) Ein Leistungsbescheid über die Kosten eines Ver-
fahrens vor einem kirchlichen Gericht kann nur auf-
grund eines Kostenfestsetzungsbeschlusses des kirch-
lichen Gerichtes und erst dann erlassen werden, wenn
der Festsetzungsbeschluss nicht mehr anfechtbar ist.
(4) Der Leistungsbescheid wird mit der Zustellung an
die Pfarrerin oder den Pfarrer sofort vollziehbar.
(5) Der Leistungsbescheid wird durch Einbehaltung
des festgesetzten Betrages von den Dienst- oder Ver-
sorgungsbezügen vollzogen. Zur Vollziehung ist die
kirchliche Kassenstelle verpflichtet, durch die die Be-
züge gezahlt werden, sobald ihr eine Ausfertigung des
Leistungsbescheides zugestellt worden ist; die Aus-
fertigung wird der Kassenstelle unmittelbar zugestellt.
Die Kassenstelle führt die einbehaltenen Beträge an
die zuständige kirchliche Stelle ab.
(6) Für die Vollziehung des Leistungsbescheides gel-
ten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die
Unpfändbarkeit von Forderungen entsprechend.
(7) Die zuständige kirchliche Stelle bestimmt die Hö-
he des monatlich einzubehaltenden Betrages und ent-
scheidet über Anträge auf Aussetzung der Vollzie-
hung.
(8) Für die Geltendmachung von vermögensrechtli-
chen Ansprüchen gegenüber versorgungsberechtigten
Angehörigen der Pfarrerin oder des Pfarrers gelten die
Vorschriften der Absätze 1 bis 7 entsprechend.

§ 16
Zustellung

Verfügungen sind der Pfarrerin, dem Pfarrer oder ver-
sorgungsberechtigten Hinterbliebenen bekannt zu ge-
ben. Das Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsge-
setz der Evangelischen Kirche in Deutschland findet
Anwendung.

§ 17
Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst

(1) Die in diesem oder aufgrund dieses Kirchengeset-
zes getroffenen Regelungen gelten entsprechend für
die Pfarrerinnen und Pfarrer auf Probe und ihre Hin-
terbliebenen nach Maßgabe des Absatzes 2.
(2) Besoldungsempfänger nach Absatz 1 erhalten
Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe A 13 zuzüg-
lich der Zulage nach § 6 Absatz 2 Satz 1. Anspruch
auf Zuweisung einer Dienstwohnung besteht nur bei
Beauftragung mit der Verwaltung einer Pfarrstelle in
einer Kirchengemeinde. Im Übrigen sind die für die
Beamten auf Probe des Landes Niedersachsen gelten-
den Bestimmungen entsprechend anzuwenden.

§ 18
Aufbringung und Zahlung der

Besoldung und Versorgung
(1) Zur Gewährung der Besoldung sowie der Sterbe-
monatsbezüge und des Sterbegeldes ist bei einer im
pfarramtlichen Dienst in einer Kirchengemeinde täti-
gen Person die Kirchengemeinde verpflichtet; im Üb-
rigen ist zur Gewährung der Besoldung und Versor-
gung die Evangelisch-reformierte Kirche verpflichtet.
(2) Die Dienstbezüge, die Sterbemonatsbezüge und
das Sterbegeld werden für alle Pfarrerinnen und Pfar-
rer aus der Gesamtpfarrkasse gezahlt; mit der Zahlung
aus der Gesamtpfarrkasse wird die Kirchengemeinde
insoweit von ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 frei.
(3) Die Kirchengemeinden führen die Erträge des
Pfarrkassenvermögens nach dem Kirchengesetz über
das Pfarrvermögen an die Gesamtpfarrkasse ab. Im
Übrigen werden die für die Besoldung erforderlichen
Mittel von der Evangelisch-reformierten Kirche be-
reitgestellt und der Gesamtpfarrkasse zugeführt.
(4) Die für die Versorgung der Pfarrerinnen und Pfar-
rer erforderlichen Mittel werden im Haushaltsplan der
Evangelisch-reformierten Kirche bereitgestellt. Die
Beteiligung der Kirchengemeinden richtet sich nach
dem Kirchengesetz über die Anteile der Kirchenge-
meinden und Synodalverbände an der Landeskirchen-
steuer (Zuweisungsordnung).
(5) Die auf besonderen Rechtstiteln des privaten oder
öffentlichen Rechts beruhenden Verpflichtungen Drit-
ter bleiben unberührt.

Abschnitt 3
Ergänzende allgemeine Vorschriften

§ 19
Anpassung von Besoldung,
Versorgung und Altersgeld

(1) Das Moderamen der Gesamtsynode kann durch
Verordnung regeln, dass abweichend von § 2 und § 5
die Anpassungen der Besoldungs-, Versorgungs- und
Altersgeldbezüge um jeweils ein Prozent gegenüber
den prozentualen Anpassungen der beamtenrechtli-
chen Bezüge im Lande Niedersachsen gemindert wer-
den. Diese abweichende Regelung ist nur innerhalb
eines Monats nach Verkündung des jeweiligen staat-
lichen Anpassungsgesetzes und nur solange zulässig,
bis das Moderamen der Gesamtsynode festgestellt hat,
dass der gekürzte Bezug um fünf Prozentpunkte ge-
genüber den prozentualen Anpassungen des entspre-
chenden Bezuges im Lande Niedersachsen zurückge-
blieben sind.
(2) Das Moderamen der Gesamtsynode kann durch
Verordnung regeln, dass der Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens neuer staatlicher Vorschriften nach § 2 Absatz 3
und § 3 im Bereich der Evangelisch-reformierten Kir-
che für längstens drei Monate hinausgeschoben wird,
wenn dies zur Vorbereitung des Vollzugs dieser Vor-
schriften durch die zuständigen kirchlichen Stellen er-
forderlich ist.
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§ 20
Zulagen

(1) Die Zulagen und Aufwandsentschädigungen für
Träger übergemeindlicher Dienste, insbesondere der
Präsides der Synoden und der Mitglieder des Mode-
ramens der Gesamtsynode, und die Behandlung dieser
Zulagen im Versorgungsfall werden von der Gesamt-
synode geregelt.
(2) § 5a Absätze 2 bis 5 Besoldungs- und Versor-
gungsgesetz der EKD findet keine Anwendung.

§ 21
Ruhegehaltfähige Dienstbezüge

(1) Über § 5 Absatz 2 Beamtenversorgungsgesetz hin-
aus ist auch im Falle einer Dienstunfähigkeit, die nicht
auf einem Dienstunfall beruht, den ruhegehaltfähigen
Dienstbezügen die Stufe der Besoldungsgruppe zu-
grunde zu legen, welche die oder der Versorgungsbe-
rechtigte bis zum Eintritt in den Ruhestand wegen Er-
reichens der Altersgrenze hätte erreichen können.
(2) § 5 Absatz 3 Satz 1 Beamtenversorgungsgesetz
wird mit der Maßgabe angewandt, dass die Versor-
gung aus dem letzten Amt nach einer Zweijahresfrist
erfolgt.

§ 22
Anwendung des Niedersächsischen

Beamtenversorgungsgesetzes
§ 57 Absatz 3 sowie §§ 58 bis 61 des Niedersächsi-
schen Beamtenversorgungsgesetzes mit der dazu er-
gangenen Anlage sind entsprechend anzuwenden; die
§§ 50a bis 50e des Niedersächsischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes finden keine Anwendung.

§ 23
Abtretung von Schadensersatzansprüchen

(1) Ein Schadensersatzanspruch im Sinne des § 50
Pfarrdienstgesetz der EKD und des § 36 Kirchen-
beamtengesetzt der EKD ist an die Körperschaft ab-
zutreten, welche die infolge der Körperverletzung zu-
stehenden Bezüge oder Beihilfen zu erbringen hat.
Schadensersatzansprüche für Leistungen im Sinne des
§ 18 Absatz 2 sind in der Gesamtpfarrkasse zu ver-
einnahmen.
(2) Als Schadensersatzansprüche im Sinne des § 50
Pfarrdienstgesetz der EKD und des § 36 Kirchen-
beamtengesetzt der EKD gelten auch Ansprüche aus
einem Versicherungsvertrag, wenn die Beiträge aus
einer kirchlichen Kasse gezahlt werden. Werden die
Beiträge nur teilweise aus einer kirchlichen Kasse ge-
zahlt, so ist ein entsprechender Teilbetrag abzutreten.
(3) § 50 des Pfarrdienstgesetzes der EKD findet auf
infolge einer Verletzung zu erbringende Leistungen
nach diesem Kirchengesetz an Kandidatinnen und
Kandidaten der Theologie oder ihre Hinterbliebenen
entsprechende Anwendung.

Abschnitt IV
Schlussvorschriften

§ 24
Gesetzesvorbehalt

Die durch dieses Kirchengesetz geregelten Bezüge
können nur durch Kirchengesetz geändert werden.

§ 25
Sonderregelung für den Bereich des

Synodalverbands XI
§ 3 Absatz 3 Satz 1 des Einführungsgesetzes zur Kir-
chenverfassung der Evangelisch-reformierten Kirche
vom 9. Juni 1988 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 16
S. 23) bleibt unberührt; § 3 Absatz 3 Satz 2 gilt mit der
Maßgabe fort, dass sich der Anwendungsausschluss
auf dieses Kirchengesetz und die dazu ergangenen Be-
stimmungen bezieht.

§ 26
Andere Beschäftigungsverhältnisse

Werden für Beschäftigte im Bereich der Evangelisch-
reformierten Kirche Vergütungen in Anlehnung an die
Vorschriften dieses Kirchengesetzes oder entspre-
chendes kirchliches oder staatliches Recht gezahlt, so
findet eine nach § 19 erlassene Verordnung bei der
Berechnung dieser Vergütungen entsprechende An-
wendung, sofern kirchengesetzlich oder arbeitsver-
traglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

§ 27
Rechtsweg und Vorverfahren

§ 4 des Kirchengesetzes zur Übernahme und Ausfüh-
rung des Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen
Kirche in Deutschland gilt für Streitigkeiten aufgrund
dieses Kirchengesetzes entsprechend. Dies gilt nicht
für Streitigkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten
der Theologie, die ihren Vorbereitungsdienst in einem
privatrechtlichen Dienstverhältnis ableisten, sowie
von Streitigkeiten aufgrund von § 26.

§ 28
Ausführungsbestimmungen

Das Moderamen der Gesamtsynode wird ermächtigt,
Ausführungsbestimmungen zu erlassen.

§ 29
Zuständigkeitsregelung

Für die nach diesem Kirchengesetz erforderlichen
Maßnahmen sowie für die Entgegennahme von Erklä-
rungen ist die Kirchenpräsidentin oder der Kirchen-
präsident zuständig, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist.

§ 30
Inkrafttreten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2015 in
Kraft.
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(2) Abweichend von Absatz 1 tritt § 22 am 1. Dezem-
ber 2011 in Kraft.

§ 31
Außerkrafttreten von Vorschriften

Mit dem Ablauf des 31. Dezember 2014 treten außer
Kraft
1. das Kirchengesetz der Konföderation evangeli-

scher Kirchen in Niedersachsen über die Besol-
dung und Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen
(Pfarrerbesoldungs- und -versorgungsgesetz
– PfBVG –) in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 29. August 2001 in der Fassung vom
12. Dezember 2011 (Kirchl. Amtsbl. Hannovers
2001 S. 162; 2011 S. 260),

2. das Kirchengesetz über die Versorgungsbezüge
der Pfarrer und Pfarrerinnen und der Kandidaten
und Kandidatinnen der Theologie und der Kandi-
daten und Kandidatinnen des Pfarramtes in der
Fassung der Neubekanntmachung vom 4. Mai
2000 in der Fassung vom 20. Mai 2011 (Gesetz-
und Verordnungsbl. Bd. 19 S. 182),

3. die §§ 3, 7 Abs. 1 und 8 des Kirchengesetz zur
Übernahme und Ausführung des Kirchengesetzes
über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten
in der Evangelischen Kirche in Deutschland (Kir-
chenbeamtengesetz der EKD - KBG.EKD) vom
10. November 2005 und vom 23. November 2006,

4. § 30 Absätze 1 und 2 Kirchengesetz über die Aus-
bildung der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Evan-
gelisch-reformierten Kirche (Pfarrerausbildungs-
ordnung – PfAO –) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 6. Mai 2004 zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Kirchengesetzes vom 17. No-
vember 2011 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 19
S. 244),

5. Artikel III des Kirchengesetzes zur Verbesserung
der Haushaltsstruktur vom 23. April 1976 (Gesetz-
und Verordnungsbl. Bd. 14 S. 195).

6. die Verordnung zu § 46a des Kirchengesetzes der
Konföderation evangelischer Kirchen in Nieder-
sachsen über die Besoldung und Versorgung der
Pfarrer und Pfarrerinnen (Pfarrerbesoldungs- und
-versorgungsgesetz - PfBVG -) vom 21. Januar
2013 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 20 S. 1).

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Kirchengesetz
vom 13. November 2014

zur Änderung des
Kirchengesetzes

über die
Führung der Kirchenbücher in der
Evangelisch-reformierten Kirche
(Synode evangelisch-reformierter

Kirchen in Bayern und
Nordwestdeutschland)

vom 22. April 1988
in der Fassung vom

21. April 2005
Die Gesamtsynode hat das folgende Kirchengesetz
beschlossen, welches hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Das Kirchengesetz über die Führung der Kirchenbü-
cher in der Evangelisch-reformierten Kirche (Synode
evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und
Nordwestdeutschland) vom 22. April 1988 (Gesetz-
und Verordnungsbl. Bd. 15 S. 178) in der Fassung vom
21. April 2005 (Gesetz- und Verordnungsblatt Bd. 18
S. 354) wird wie folgt geändert:
1. In der Überschrift wird der Klammerzusatz „(Sy-

node evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern
und Nordwestdeutschland)“ ersatzlos gestrichen.

2. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe „§ 1
Kirchenbücher“ die Angabe „§ 1a Elektronisches
Kirchenbuch“ eingefügt.

3. Nach § 1 wird der folgende neue § 1a eingefügt:
„§ 1a

Elektronisches Kirchenbuch
(1) Von den Kirchenbüchern (§ 1) ist eine elektro-
nische Zweitschrift (elektronisches Kirchenbuch)
zu führen.
(2) Das elektronische Kirchenbuch ist mithilfe ei-
nes vom Landeskirchenamt zur Verfügung gestell-
ten elektronischen Datenverarbeitungsprogram-
mes zu führen.“

Artikel 2
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t
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Kirchengesetz
vom 13. November 2014

zur Änderung des Kirchengesetzes
über das Pfarrvermögen in der

Evangelisch-reformierten Kirche
(Synode evangelisch-reformierter

Kirchen in Bayern und
Nordwestdeutschland)

vom 17. November 2005
Die Gesamtsynode hat das folgende Kirchengesetz
beschlossen, welches hiermit verkündet wird:

Artikel 1
Das Kirchengesetz über das Pfarrvermögen in der
Evangelisch-reformierten Kirche (Synode evange-
lisch-reformierter Kirchen in Bayern und Nordwest-
deutschland) vom 17. November 2005 (Gesetz- und
Verordnungsbl. Bd. 18 S. 371) wird wie folgt geän-
dert:
1. Im Titel wird der Klammerzusatz „(Synode evan-

gelisch-reformierter Kirchen in Bayern und Nord-
westdeutschland)“ ersatzlos gestrichen.

2. § 2 b Buchstabe b. wird wie folgt neu gefasst:
„b. Von den Erträgen des Pfarrvermögens, die

nicht unter Buchstabe a. fallen, stehen 20 %
der allgemeinen Kirchenkasse zur freien Ver-
wendung zur Verfügung.“

Artikel 2
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

L e e r , den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Verordnung
vom 9. Dezember 2014

zur Änderung der
Rechtsverordnung

– Kirchenbuchordnung –
Ausführungsbestimmungen

des Landeskirchenvorstandes
zum Kirchengesetz

über die Führung der Kirchenbücher
in der

Evangelisch-reformierten Kirche
in Nordwestdeutschland

vom 22. April 1988
vom 3. Mai 1988

Aufgrund von § 3 Absatz 1 des Kirchengesetzes über
die Führung der Kirchenbücher in der Evangelisch-
reformierten Kirche vom 22. April 1988 (Gesetz- und
Verordnungsbl. Bd. 15 S. 178) in der Fassung vom 13.
November 2014 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 20

S. 59) hat das Moderamen der Gesamtsynode die fol-
gende Rechtsverordnung erlassen, die hiermit verkün-
det wird:

Artikel 1
Die Rechtsverordnung –Kirchenbuchordnung– Aus-
führungsbestimmungen des Landeskirchenvorstandes
zum Kirchengesetz über die Führung der Kirchenbü-
cher in der Evangelisch-reformierten Kirche in Nord-
westdeutschland vom 22. April 1988 vom 3. Mai 1988
(Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 15 S. 178) wird wie
folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„Verordnung
zur Ausführung des Kirchengesetzes
über die Führung der Kirchenbücher

in der Evangelisch-reformierten Kirche
vom 22. April 1988

(Kirchenbuchordnung)“
2. In § 5 wird nach Absatz 4 der folgende neue Absatz

5 eingefügt:
„(5) Jede Eintragung in den Kirchenbüchern, deren
Änderung, Berichtigung und Ergänzung sowie die
Eintragung von Sperrvermerken ist unverzüglich
auch im elektronischen Kirchenbuch vorzuneh-
men. Die Eintragungen im elektronischen Kir-
chenbuch sind jährlich mit den Eintragungen in
den Kirchenbüchern abzugleichen.“

3. In § 7 Absatz 5 werden die Wörter „Vorsitzenden
des Bezirkskirchenrates“ durch die Wörter „Präses
der Synode“ ersetzt.

4. In § 10 Absatz 3 wird das Wort „Landeskirchen-
rates“ durch die Wörter „Kirchenpräsidenten oder
der Kirchenpräsidentin“ ersetzt.

5. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „werden“

die Wörter „zusätzlich zum elektronischen
Kirchenbuch“ eingefügt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Vor-
sitzenden des Bezirkskirchenrates“ durch die
Wörter „Präses der Synode“ ersetzt.

c) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Landes-
kirchenrat“ durch die Wörter „Kirchenpräsi-
denten oder der Kirchenpräsidentin“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2015 in
Kraft.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t
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Verordnung
über die

Pfarrdienstwohnungen in der
Evangelisch-reformierten Kirche

(Dienstwohnungsvorschriften
– Ref-DWV)

vom 9. Dezember 2014
Aufgrund des § 10 Absatz 5 des Kirchengesetzes über
die Anwendung besoldungs- und versorgungsrechtli-
cher Bestimmungen in der Evangelisch-reformierten
Kirche (BVAnwG-ErK) vom 13. November 2014
(Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 20 S. 54) erlässt das
Moderamen der Gesamtsynode die folgende Verord-
nung:

Teil I
Dienstwohnungen für Ordinierte

im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis

Erster Abschnitt
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

Die Vorschriften dieses Teils gelten für die in § 10
Absätze 1 und 2 des Kirchengesetz über die Anwen-
dung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Bestim-
mungen in der Evangelisch-reformierten Kirche
(BVAnwG-ErK) genannten Personen (im folgenden:
Pfarrerinnen oder Pfarrer).

§ 2
Begriff der Dienstwohnung

(1) Dienstwohnungen sind Wohnungen oder einzelne
Wohnräume, die Pfarrerinnen oder Pfarrern unter aus-
drücklicher Bezeichnung als Dienstwohnung unter
Anrechnung auf die Besoldung als Sachbezug nach
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zugewie-
sen werden. Das Dienstwohnungsverhältnis ist öffent-
lich-rechtlicher Natur; ein Mietvertrag ist nicht abzu-
schließen.
(2) Dienstwohnungen können sich in Gebäuden oder
Gebäudeteilen befinden, die im Eigentum oder im Be-
sitz des Dienstwohnungsgebers stehen.
(3) Zu einer Dienstwohnung gehören nur die Räume,
die für Wohnzwecke der Pfarrerin oder des Pfarrers,
ihres oder seines Ehegatten und der zum Haushalt ge-
hörenden Kinder bestimmt sind. Räume, die der Wahr-
nehmung des pfarramtlichen Dienstes, der Verwal-
tung und der Gemeindearbeit dienen (Diensträume),
gehören nicht zur Dienstwohnung; Diensträume sind
insbesondere Amtszimmer, Büro-, Warte-, Archiv-,
Registratur- und Gemeinderäume.
(4) Wird eine Dienstwohnung als solche nicht mehr
benötigt, so ist sie in eine Mietwohnung umzuwandeln
oder, sofern sie angemietet war, aufzugeben.

§ 3
Dienstwohnungsgeber

(1) Zur Gestellung der Dienstwohnung verpflichtete
Körperschaft (Dienstwohnungsgeber) für Pfarrerin-
nen und Pfarrer im pfarramtlichen Dienst einer Kir-
chengemeinde ist die Kirchengemeinde.
(2) Haben mehrere Kirchengemeinden zusammen ei-
ne Pfarrstelle, so ist die Kirchengemeinde, die Dienst-
sitz der Pfarrstelle ist, der Dienstwohnungsgeber. Ab-
weichungen bedürfen eines Beschlusses gemäß § 6
Absatz 3 der Kirchenverfassung sowie der Genehmi-
gung des Moderamens der Gesamtsynode nach An-
hörung des Moderamens der Synode.
(2) Zur Gestellung der Dienstwohnung verpflichtete
Körperschaft (Dienstwohnungsgeber) für Pfarrerin-
nen und Pfarrer, denen eine gesamtkirchliche Aufgabe
übertragen ist, ist die Evangelisch-reformierte Kirche.

§ 4
Gestellung der Dienstwohnung

(1) Steht dem Dienstwohnungsgeber eine angemessen
große Dienstwohnung (§ 7) nicht oder nicht in einem
gebrauchsfähigen Zustand zur Verfügung (§ 13 Ab-
satz 2), so ist Wohnraum nach vorheriger Zustimmung
des Moderamens der Synode und des Moderamens der
Gesamtsynode zu den am Ort üblichen Bedingungen
anzumieten. Ein Mietvertrag ist erst abzuschließen,
wenn feststeht, wem die Dienstwohnung zugewiesen
wird (Dienstwohnungsnehmer).
(2) Mit der Zustimmung zur Anmietung einer Dienst-
wohnung gemäß Absatz 1 gilt die Zustimmung zum
Mietzins gemäß § 1 Nr. 3 der Zuweisungsordnung als
erteilt.

§ 5
Zuweisung der Dienstwohnung

(1) Die Dienstwohnung ist schriftlich zuzuweisen. Die
Zuweisung erfolgt durch den Dienstwohnungsgeber.
(2) Eine vorhandene Garage oder ein vorhandener
Einstellplatz für Kraftfahrzeuge kann als Zubehör zur
Dienstwohnung zugewiesen werden. Für die Überlas-
sung ist eine angemessene Nutzungsentschädigung in
Höhe vergleichbarer ortsüblicher Garagenmieten ne-
ben der Dienstwohnungsvergütung (§ 9) an den
Dienstwohnungsgeber zu zahlen. Die Angemessen-
heit der Nutzungsentschädigung ist durch den Dienst-
wohnungsgeber in Abständen von drei Jahren zu über-
prüfen.
(3) Ein Vorgarten und weitere Gartenflächen gelten in
der Regel als Zubehör zur Dienstwohnung und sind
dem Pfarrer mit der Dienstwohnung zuzuweisen
(§ 21). Die zugewiesene Gartenfläche ist in einem La-
geplan eindeutig kenntlich zu machen.
(4) Die Zuweisung einer Dienstwohnung, einer Gara-
ge oder eines Einstellplatzes für Kraftfahrzeuge ist der
Kirchenpräsidentin oder dem Kirchenpräsidenten un-
verzüglich mitzuteilen.
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Zweiter Abschnitt
Das Dienstwohnungsverhältnis

§ 6
Mietwert

(1) Für jede Dienstwohnung ist der ortsübliche Miet-
wert (Absatz 2) unter Berücksichtigung der Größe der
Dienstwohnung nach § 7 zu berechnen. Dieser bildet
die Grundlage für die Festsetzung der Dienstwoh-
nungsvergütung (§§ 9 und 10); Bestimmungen des
Steuerrechts bleiben unberührt. Kosten, die der Pfarrer
gesondert zu tragen hat (§ 5 Absatz 2, § 17 Absatz 2
und § 23 Absatz 1), bleiben bei der Berechnung des
Mietwertes außer Betracht.
(2) Der ortsübliche Mietwert ist in Anlehnung an die
im Land Niedersachsen für Dienstwohnungen jeweils
geltenden Bestimmungen nach Maßgabe der Anlage
1 zu berechnen.
(3) Treten Umstände ein, die zu einer Änderung des
Mietwertes führen können, so ist dieser unverzüglich
zu überprüfen und neu zu berechnen. Sind bauliche
und andere Maßnahmen auf Kosten des Pfarrers aus-
geführt worden (§ 18) und bleiben diese Maßnahmen
nach dem Auszug bestehen, so ist bei einer neuen Zu-
weisung dieser Dienstwohnung der Mietwert auch da-
rauf zu überprüfen, ob die bauliche Maßnahme ange-
messen berücksichtigt worden ist.
(4) Die Berechnung des Mietwertes obliegt der Kir-
chenpräsidentin oder dem Kirchenpräsidenten. Die
dafür notwendigen Unterlagen und Informationen
sind ihr oder ihm vom Dienstwohnungsgeber unver-
züglich vorzulegen.

§ 7
Größe der Dienstwohnung

(1) Der Pfarrerin oder dem Pfarrer ist eine angemessen
große Dienstwohnung zuzuweisen. Das Moderamen
der Gesamtsynode erlässt Vorschriften über die An-
gemessenheit. Ein Anspruch auf eine bestimmte Grö-
ße der Dienstwohnung besteht nicht.
(2) Ist eine Dienstwohnung nach der Anzahl der Zim-
mer unter Berücksichtigung der Familienangehörigen
so groß, dass der Umfang einer angemessenen Dienst-
wohnung wesentlich überschritten wird, so kann der
Umfang der Dienstwohnung auf Antrag der Pfarrerin
oder des Pfarrers verringert werden.
(3) Nicht zugewiesener Raum im Sinne des Absatzes
2 darf von der Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht genutzt
werden. Der Raum kann einer anderweitigen Verwen-
dung zugeführt werden. Die Verpflichtungen des § 15
gelten für nicht zugewiesene Räume fort.

§ 8
Dauer der Zuweisung der Dienstwohnung

(1) Die Dienstwohnung ist der Pfarrerin oder dem
Pfarrer nur für die Dauer der Wahrnehmung der je-
weils übertragenen Aufgabe zuzuweisen; eine rück-
wirkende Zuweisung ist möglich. Der Dienstwoh-
nungsgeber kann die Zuweisung der Dienstwohnung

aus dienstlichen oder anderen zwingenden Gründen
widerrufen und das Räumen der Dienstwohnung oder
einzelner Teile innerhalb einer bestimmten angemes-
senen Frist anordnen. Der Anspruch auf Zuweisung
einer anderen Dienstwohnung bleibt unberührt.
(2) Die Verpflichtung zum Beziehen der Dienstwoh-
nung entsteht zu dem Zeitpunkt, in dem der Dienst-
wohnungsgeber die Beziehbarkeit der Dienstwohnung
festgestellt hat. Dieser Zeitpunkt ist in einer Nieder-
schrift festzuhalten. Die Dienstwohnung ist beziehbar,
wenn sie sich in einem gebrauchsfähigen Zustand be-
findet (§ 13 Absatz 2).
(3) Das Dienstwohnungsverhältnis endet
1. mit Beendigung der jeweils übertragenen Aufgabe

oder
2. mit dem Zeitpunkt, zu welchem der Pfarrerin oder

dem Pfarrer das Verlassen der Dienstwohnung ge-
stattet worden ist, oder

3. im Falle des Absatzes 1 Satz 2 mit Ablauf der in
der Räumungsanordnung bezeichneten Räu-
mungsfrist.

(4) Eine vorzeitige Beendigung des Dienstwohnungs-
verhältnisses bedarf der Genehmigung des Modera-
mens der Gesamtsynode.
(5) Stirbt die Pfarrerin oder der Pfarrer, so endet das
Dienstwohnungsverhältnis mit Ablauf des Sterbemo-
nats. Den in der Dienstwohnung wohnenden Famili-
enangehörigen ist nach Ablauf des Sterbemonats in
der Regel eine dreimonatige Räumungsfrist zu ge-
währen. In allen anderen Fällen sind die Erben aufzu-
fordern, die Dienstwohnung innerhalb von 30 Tagen
nach Ablauf des Sterbemonats zu räumen. Das Amts-
zimmer ist unverzüglich zugänglich zu machen und
zeitgleich mit der Dienstwohnung zu räumen. Für die
auf den Sterbemonat folgende Räumungsfrist ist eine
Nutzungsentschädigung in Höhe der letzten Dienst-
wohnungsvergütung zu zahlen. Von dem Abschluss
eines besonderen Mietvertrages ist abzusehen.
(6) Wird eine Dienstwohnung bei Beendigung des
Dienstwohnungsverhältnisses nicht oder nur teilweise
geräumt, so ist für die weiterhin genutzten Räume eine
Nutzungsentschädigung in Höhe des bisherigen Miet-
wertes zu zahlen; § 2 Absatz 4 bleibt unberührt. Dieses
Nutzungsverhältnis ist privatrechtlicher Natur. Wer-
den dem Nutzer Dienst oder Versorgungsbezüge auf
Grund des Kirchengesetz über die Anwendung besol-
dungs und versorgungsrechtlicher Bestimmungen in
der Evangelisch-reformierten Kirche (BVAnwG-
ErK) gewährt, ist die Nutzungsentschädigung von den
Bezügen einzubehalten.
(7) Ist die Pfarrerin oder der Pfarrer nach Übertragung
einer anderen Aufgabe an der fristgerechten Räumung
der Dienstwohnung gehindert, weil die zukünftige
Dienstwohnung noch nicht beziehbar ist (Absatz 2),
so ist eine Nutzungsentschädigung in Höhe der bishe-
rigen Dienstwohnungsvergütung zu zahlen.
(8) Zieht eine künftige Pfarrerin oder ein künftiger
Pfarrer vorzeitig in die künftige Dienstwohnung ein,
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so ist bis zu deren Zuweisung eine Nutzungsentschä-
digung in Höhe der Dienstwohnungsvergütung zu
zahlen, die bei Zuweisung der Dienstwohnung festzu-
setzen wäre. Bei Anwendung der Vorschriften über
die höchste Dienstwohnungsvergütung (§ 10) sind die
jeweiligen Bezüge zugrunde zu legen.

§ 9
Dienstwohnungsvergütung

(1) Die auf die Dienstbezüge anzurechnende Dienst-
wohnungsvergütung ist von der Kirchenpräsidentin
oder dem Kirchenpräsidenten mit Wirkung von dem
in § 8 Absatz 2 genannten Zeitpunkt an in Höhe des
Mietwertes festzusetzen, soweit sich aus § 10 nichts
anderes ergibt.
(2) Bei Zuweisung einer Dienstwohnung wird die
Dienstwohnungsvergütung bis zur Vorlage der Unter-
lagen (§ 6 Absatz 4) unter Berücksichtigung des bisher
für diese Dienstwohnung gültigen Mietwertes vorläu-
fig festgesetzt (vorläufige Festsetzung). Sofern ein
Mietwert bisher nicht berechnet worden war, ist die
Dienstwohnungsvergütung vorläufig in Höhe der
höchsten Dienstwohnungsvergütung (§ 10) festzuset-
zen. Die vorläufige Festsetzung wird der Pfarrerin
oder dem Pfarrer schriftlich bekannt gegeben. Sobald
der Mietwert endgültig berechnet worden ist, wird die
Dienstwohnungsvergütung mit Wirkung auch für die
Vergangenheit festgesetzt (endgültige Festsetzung).
(3) Bei einer Änderung des Mietwertes ist die auf dem
neuen Mietwert beruhende Dienstwohnungsvergü-
tung vom Ersten des Monats an zu entrichten, für den
der neue Mietwert gilt, auch wenn dieser nicht frist-
gerecht berechnet werden kann; die rückwirkende
Festsetzung einer höheren Dienstwohnungsvergütung
ist nur für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten
zulässig.
(4) Die Höhe des Mietwertes und die festgesetzte
Dienstwohnungsvergütung sind der für die Zahlung
der Dienstbezüge zuständigen Stelle zu übermitteln.
(5) Das unentgeltliche Überlassen einer Dienstwoh-
nung ist unzulässig.

§ 10
Höchste Dienstwohnungsvergütung

(1) Die Dienstwohnungsvergütung darf den Betrag
nicht übersteigen, der sich in entsprechender Anwen-
dung der jeweiligen Verordnung über die Neufestset-
zung der höchsten Dienstwohnungsvergütung für die
Beamtinnen und Beamten des Landes Niedersachsen
ergibt.
(2) Die Grenze der Einkünfte (§ 2 Absatz 3 Einkom-
mensteuergesetz) nach § 10 Absatz 4 Satz 2 des Kir-
chengesetzes über die Anwendung besoldungs- und
versorgungsrechtlicher Bestimmungen in der Evan-
gelisch-reformierten Kirche beträgt 50 vom Hundert
des sich jeweils aus § 80 Absatz 3 Satz 2 des Nieder-
sächsischen Beamtengesetzes ergebenden Betrages.
Wird ein ausreichender Nachweis innerhalb eines Mo-
nats nach Beginn des eingeschränkten Auftrags er-

bracht, so wird die Verringerung der Dienstwohnungs-
vergütung vom Beginn des eingeschränkten Auftrags
an wirksam, ansonsten vom Ersten des Monats an, in
dem der Nachweis erbracht wird. Erzielt der Ehegatte
im Laufe eines Kalenderjahres Einkünfte, die durch-
schnittlich im Monat ein Zwölftel der Grenze nach
Satz 1 überschreiten, so sind für die Dauer der Über-
schreitung der Bemessung der Dienstwohnungsver-
gütung die ungekürzten Dienstbezüge des Pfarrers zu-
grunde zu legen.

§ 11
Dienstwohnungsverhältnis bei Elternzeit

(1) Wird der Pfarrerin oder dem Pfarrer Elternzeit un-
ter voller Freistellung vom Dienst gewährt, so bleibt
das Dienstwohnungsverhältnis so lange bestehen, wie
sie oder er die Pfarrstelle oder gesamtkirchliche Auf-
gabe behält.
(2) Das Amtszimmer ist für Zeiten der Elternzeit der
Vertreterin oder dem Vertreter zur dienstlichen Nut-
zung zu überlassen, sofern das Amtszimmer getrennt
vom Wohntrakt der Dienstwohnung liegt. Regelungen
nach § 28 bleiben davon unberührt.
(3) Für Zeiten der Elternzeit sind für die Festsetzung
der höchsten Dienstwohnungsvergütung diejenigen
Bruttodienstbezüge zugrunde zu legen, die ohne El-
ternzeit nach dem Besoldungsrecht zustehen würden.

Dritter Abschnitt
Verwaltung und Nutzung der Dienstwohnung

§ 12
Hausverwaltung

(1) Die Hausverwaltung obliegt dem Dienstwoh-
nungsgeber.
(2) Der Dienstwohnungsgeber ist verpflichtet, in re-
gelmäßigen Abständen, mindestens jedoch alle fünf
Jahre, die Dienstwohnung sowie zugewiesenes Zube-
hör (Garagen, Gärten) zu besichtigen und zu überprü-
fen, ob diese bestimmungsgemäß genutzt werden und
sich in einem gebrauchsfähigen und angemessenen
Zustand befinden. Die Kirchenpräsidentin oder der
Kirchenpräsident kann, in begründeten Fällen abwei-
chend von der Frist nach Satz 1, eine Besichtigung und
Überprüfung anordnen. In einer Niederschrift ist fest-
zuhalten, ob die sich aus den §§ 16, 18, 19 und 21
ergebenden Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt
werden.

§ 13
Übergabe

(1) Die Dienstwohnung ist der Pfarrerin oder dem
Pfarrer vom Dienstwohnungsgeber zu übergeben, hie-
rüber ist eine Niederschrift anzufertigen.
(2) Die Pfarrerin oder der Pfarrer hat keinen Anspruch
auf eine vollständig renovierte Dienstwohnung. Der
Dienstwohnungsgeber hat dafür zu sorgen, dass sich
die Dienstwohnung bei der Übergabe in einem ge-
brauchsfähigen und angemessenen Zustand befindet.
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Beim Wechsel der Dienstwohnungsinhaberin oder des
Dienstwohnungsinhabers dürfen Schönheitsreparatu-
ren, die in den nächsten zwei Jahren nach dem Fris-
tenplan (§ 17 Absatz 1) durchzuführen wären, auch
vorher ausgeführt werden.

§ 14
Wohnungsblatt

Der Dienstwohnungsgeber hat über jede Dienstwoh-
nung und über deren Zubehör ein Wohnungsblatt fort-
laufend zu führen und dieses auf Verlangen der Pfar-
rerin oder dem Pfarrer vorzulegen.

§ 15
Sicherheitsmaßnahmen,

Verkehrssicherungspflicht, Hausordnung
(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist verpflichtet,
1. Türschlüssel, insbesondere Haus- und Wohnungs-

türschlüssel, sorgfältig aufzubewahren, sie oder er
trägt die Kosten für beschädigte oder verlorenge-
gangene Schlüssel und auch die Kosten für neue
Schlösser; ein Satz der Haus- und Wohnungs-
schlüssel ist beim Dienstwohnungsgeber oder ei-
ner anderen geeigneten Stelle zu hinterlegen, damit
die Dienstwohnung im Gefahrenfall betreten wer-
den kann;

2. die Dienstwohnung zur Vermeidung von Bauschä-
den regelmäßig und ausreichend zu lüften und zu
beheizen; während längerer Abwesenheit ist die
Betreuung der Dienstwohnung sowie deren ord-
nungsgemäße Beheizung und Lüftung sicherzu-
stellen;

3. bei Frostgefahr die Wasserleitungen und sonstigen
frostgefährdeten Anlagen in der Dienstwohnung
und etwaigen Nebenräumen vor dem Einfrieren zu
schützen;

4. die Zuwege zur Haus- und Wohnungstür ein-
schließlich etwa vorhandener Außentreppe, Hof-
und Vorhofflächen sowie – unter Beachtung der
jeweiligen örtlichen kommunalen
Bestimmungen – die Gehwege zu reinigen, diese
von Eis und Schnee zu räumen und bei Glätte zu
streuen;

5. alle gesetzlichen Vorschriften und behördlichen
Bestimmungen über die Lagerung von Brennstof-
fen und Kraftstoffen sowie über Feuerstätten sorg-
fältig zu beachten.

(2) Bei Gebäuden mit mehreren Dienst- und sonstigen
Wohnungen ist eine Hausordnung zu erlassen, die
auch die Verpflichtungen nach Absatz 1 zu enthalten
hat. Die Hausordnung wird Bestandteil der Zuwei-
sungsverfügung.

§ 16
Nutzung

(1) Die Dienstwohnung ist schonend und pfleglich zu
behandeln.
(2) Die zusätzliche Aufnahme von Personen, die bei
der Bemessung der familienbezogenen Besoldungs-

bestandteile nicht berücksichtigungsfähig sind, bedarf
des schriftlichen Einverständnisses des Dienstwoh-
nungsgebers und der Genehmigung der Kirchenpräsi-
dentin oder des Kirchenpräsidenten nach Anhörung
des Moderamens der Synode.
(3) Ob und in welcher Höhe ein Entgelt für die nicht
nur kurzfristige Aufnahme von Personen neben der
Dienstwohnungsvergütung zu entrichten ist, wird im
Einzelfall von der Kirchenpräsidentin oder dem Kir-
chenpräsidenten mit der Genehmigung nach Absatz 2
bestimmt.

§ 17
Schönheitsreparaturen

(1) Die Durchführung von Schönheitsreparaturen
(Anstriche und Tapezierungen) nach Maßgabe des
Fristenplanes (Anlage 2) ist durch den Dienstwoh-
nungsgeber zu veranlassen.
(2) Für die Finanzierung der Schönheitsreparaturen
wird neben der Dienstwohnungsvergütung ein Zu-
schlag (Schönheitsreparaturpauschale) erhoben und
von den Dienstbezügen einbehalten. Dieser richtet
sich nach § 28 Absatz 4 der Zweiten Berechnungsver-
ordnung (II. BV) in der jeweiligen Fassung. Für Räu-
me, für die auf Grund ihrer baulichen Gegebenheiten
keine Schönheitsreparaturen anfallen (Balkone, Log-
gien, Dachgärten und Terrassen), wird ein Zuschlag
nicht erhoben.

§ 18
Bauliche und sonstige Veränderungen

(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer darf auf seine Kosten
Um- und Einbauten sowie Änderungen der Ausstat-
tung und Einrichtung der Dienstwohnung mit schrift-
licher Zustimmung des Dienstwohnungsgebers durch-
führen (§ 22 Absatz 3); kirchenaufsichtliche Geneh-
migungsvorbehalte bleiben unberührt.
(2) Soweit die Pfarrerin oder der Pfarrer Veränderun-
gen im Sinne des Absatzes 1 ohne vorherige Zustim-
mung des Dienstwohnungsgebers vorgenommen hat,
müssen diese entfernt und ein den Bestimmungen ent-
sprechender Zustand auf ihre oder seine Kosten wie-
derhergestellt werden. Dies gilt nicht, wenn der
Dienstwohnungsgeber bereit ist, die Einbauten und
Vorrichtungen nachträglich zu genehmigen.
(3) Sofern auf Kosten des Dienstwohnungsgebers
bauliche Veränderungen durchgeführt worden sind,
die den Nutzungswert der Dienstwohnung steigern,
sind der Mietwert und die Auswirkungen auf die
Dienstwohnungsvergütung zu überprüfen.
(4) Bei angemieteten Dienstwohnungen dürfen wert-
verbessernde Maßnahmen auf Kosten der Pfarrerin
oder des Pfarrers nur durchgeführt werden, wenn der
Vermieter zustimmt.

§ 19
Anzeigepflicht, Haftung

(1) Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist verpflichtet, dem
Dienstwohnungsgeber erkannte Schäden an der
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Dienstwohnung unverzüglich anzuzeigen. Bei Verlet-
zung der Anzeigepflicht ist der daraus entstehende
Schaden dem Dienstwohnungsgeber zu ersetzen.
(2) Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist für Schäden haft-
bar, die durch sie oder ihn, durch Familienangehörige,
Besucher, Hausgehilfen, Mieterinnen und Mieter,
sonstige aufgenommene Personen, Haustiere oder
durch privat beauftragte Handwerker verursacht wer-
den.
(3) Vorschriften des Pfarrdienstrechts über die Haf-
tung bleiben unberührt.

§ 20
Duldung von Instandsetzungsarbeiten

(1) Der Dienstwohnungsgeber ist berechtigt, auch oh-
ne Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers, lau-
fende Instandsetzungsarbeiten sowie notwendige bau-
liche Veränderungen ausführen zu lassen. Die Pfarre-
rin oder der Pfarrer ist vor Ausführung der Arbeiten
rechtzeitig zu verständigen.
(2) Die Beauftragten des Dienstwohnungsgebers dür-
fen die Dienstwohnung – nach vorheriger Ankündi-
gung und zu angemessener Tageszeit – besichtigen,
um die Notwendigkeit von Instandsetzungsarbeiten
festzustellen. Die Einschränkungen des Satzes 1 ent-
fallen bei drohender Gefahr.
(3) Soweit Arbeiten nach Absatz 1 zu dulden sind,
kann weder eine Minderung der Dienstwohnungsver-
gütung noch Schadensersatz verlangt werden. Aus-
nahmen kann das Moderamen der Gesamtsynode zu-
lassen, wenn durch die Arbeiten die Gebrauchsfähig-
keit der Dienstwohnung wesentlich beeinträchtigt
wird. Eine wesentliche Beeinträchtigung der Ge-
brauchsfähigkeit liegt nicht vor, wenn lediglich
Schönheitsreparaturen ausgeführt werden.

§ 21
Gärten

(1) Gärten (einschließlich der Rasenflächen und He-
cken), die als Zubehör mit der Dienstwohnung zuge-
wiesen worden sind, sind von der Pfarrerin oder dem
Pfarrer in ordnungsmäßigem Zustand zu erhalten; § 16
Absatz 1, 18 Absatz 1 und 19 gelten entsprechend. Bei
Vernachlässigung des Gartens ist der Dienstwoh-
nungsgeber berechtigt, die notwendigen Arbeiten auf
Kosten der Pfarrerin oder des Pfarrers nach vorheriger
Ankündigung durchführen zu lassen.
(2) Die Pflege und Erhaltung der Bäume und Sträucher
obliegen der Pfarrerin oder dem Pfarrer. Eine Ver-
pflichtung zum Ersatz abgängiger Bäume und Sträu-
cher besteht nicht. Die Beseitigung abgängiger Bäume
und Sträucher obliegt dem Dienstwohnungsgeber. Für
Ersatzbeschaffungen durch die Pfarrerin oder den
Pfarrer wird eine Entschädigung nicht gewährt.
(3) Bei Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses
darf die Pfarrerin oder der Pfarrer die auf ihre oder
seine Kosten gepflanzten Bäume und Sträucher ent-
fernen. Das Grundstück ist von ihr oder ihm wieder

ordnungsgemäß herzurichten oder auf eigene Kosten
wiederherrichten zu lassen.

§ 22
Rücknahme

(1) Die Dienstwohnung ist bei Beendigung des
Dienstwohnungsverhältnisses durch den Dienstwoh-
nungsgeber zurückzunehmen. In den Fällen des § 8
Absatz 5 bis 7 ist die Rücknahme in der Regel bis zur
Räumung der Dienstwohnung aufzuschieben. Die
Kirchenpräsidentin oder der Kirchenpräsident ist zu
beteiligen. Über die Rücknahmeverhandlung ist eine
Niederschrift anzufertigen.
(2) Die Dienstwohnung ist besenrein mit sämtlichen
im Wohnungsblatt aufgeführten Gegenständen (ein-
schließlich selbstbeschaffter Schlüssel) zurückzuge-
ben. Wird für Mängel oder Beschädigungen, die von
der Pfarrerin oder dem Pfarrer zu vertreten sind, eine
Ersatzpflicht nach § 19 bestritten, entscheidet das Mo-
deramen der Gesamtsynode nach Anhörung der Be-
teiligten.
(3) Soweit die Pfarrerin oder der Pfarrer Veränderun-
gen im Sinne des § 18 Absatz 1 vorgenommen hat,
müssen diese entfernt und ein den Bestimmungen ent-
sprechender Zustand auf ihre oder seine Kosten wie-
derhergestellt werden. Dies gilt nicht, wenn der Woh-
nungsnachfolger oder der Dienstwohnungsgeber be-
reit ist, die Veränderungen zu übernehmen. Die Zu-
stimmung nach § 18 Absatz 1 beinhaltet nicht die Er-
klärung, die dort genannten Veränderungen zu über-
nehmen.
(4) Übernimmt die Pfarrerin oder der Pfarrer die bis-
herige Dienstwohnung als Mietwohnung, so ist eine
Wohnungsübernahme durchzuführen und hierüber ei-
ne Niederschrift anzufertigen.

Vierter Abschnitt
Betriebskosten

§ 23
Kostenträger

(1) Für die Dienstwohnung und das Amtszimmer hat
die Pfarrerin oder der Pfarrer die Betriebskosten ent-
sprechend der Betriebskostenverordnung (BetrKV)
neben der Dienstwohnungsvergütung zu tragen. Bei
angemieteten Dienstwohnungen sind alle diejenigen
Kosten zu tragen, die auch bei kircheneigenen Dienst-
wohnungen zu zahlen sind; die §§ 24 bis 26 sind ent-
sprechend anzuwenden.
(2) Soweit Kosten zunächst vom Dienstwohnungsge-
ber verauslagt werden, sind diese von der Pfarrerin
oder dem Pfarrer zu erstatten.
(3) Für Umlagebeträge, bei denen noch nicht feststeht,
in welcher Höhe sie zu leisten sind, sind vom Dienst-
wohnungsgeber monatliche Abschlagszahlungen fest-
zusetzen. Die Abschlagszahlungen sowie die bereits
von vornherein feststehenden Umlagebeträge sind von
der Pfarrerin oder dem Pfarrer an den Dienstwoh-
nungsgeber zu leisten. Ein Ausgleich ist nach den tat-
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sächlich zu zahlenden Beträgen einmal jährlich sowie
bei Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses
durchzuführen.

§ 24
Kostenverteilung

(1) In Fällen, in denen in einem Gebäude sowohl
Dienstwohnungen als auch Diensträume vorhanden
sind, sind die Kosten nach § 23 für die Dienstwohnung
einschließlich Amtszimmer anteilig von der Pfarrerin
oder dem Pfarrer zu tragen. Sind gesonderte Zähler für
die Dienstwohnungen nicht vorhanden, so sind die
Kosten in der Regel nach dem Verhältnis der Wohn-
und Nutzflächen umzulegen.
(2) Bei zentraler Heizung und Warmwasserversor-
gung sind nach Möglichkeit Zähler oder Kostenver-
teiler einzubauen; es sind nur geeichte Geräte zu ver-
wenden.
(3) Die Kosten des Betriebes einer zentralen Hei-
zungsanlage und einer zentralen Warmwasserversor-
gungsanlage sind in entsprechender Anwendung der
Vorschriften über die verbrauchsabhängige Abrech-
nung der Heiz- und Warmwasserkosten gemäß der
Verordnung über Heizkostenabrechnung in der jewei-
ligen Fassung mit der Maßgabe zu verteilen, dass 70
vom Hundert der Kosten nach dem erfassten Ver-
brauch der Nutzer zu verteilen sind. Sind Messgeräte
nicht vorhanden, so sind die Kosten nach der Wohn-
und Nutzfläche oder dem umbauten Raum der beheiz-
baren Räume zu verteilen. Die Pfarrerin oder der Pfar-
rer kann den Einbau von Messgeräten verlangen.
(4) Die Absätze 1 und 3 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn an eine zentrale Heizungsanlage und an ei-
ne zentrale Warmwasserversorgungsanlage neben
Dienstwohnungen und Diensträumen auch andere
Wohnungen angeschlossen sind.

§ 25
Entgelt bei Anschluss der Heizung an
eine dienstliche Versorgungsleitung

(1) Ist eine Dienstwohnung an eine dienstliche Ver-
sorgungsleitung angeschlossen, so ist für die gelieferte
Wärme ein Entgelt nach den folgenden Absätzen zu
entrichten. Eine dienstliche Versorgungsleitung liegt
vor, wenn mindestens 70 vom Hundert der von der
Heizungsanlage versorgten Flächen nur für dienstli-
che Zwecke genutzt werden.
(2) Bei der Berechnung des Entgelts ist von der Wohn-
fläche mit Ausnahme von Balkonen, Loggien und Ter-
rassen auszugehen.
(3) Kann die gelieferte Wärme durch Wärmemesser
festgestellt werden, so ist das Entgelt nach dem Wär-
meverbrauch zu bemessen.
(4) Kann die gelieferte Wärme nicht durch Wärme-
messer festgestellt werden, so ist das Entgelt unter Be-
rücksichtigung der durchschnittlichen Heizkosten
festzusetzen, die im Abrechnungszeitraum (1. Juli bis
30. Juni) für nicht an dienstliche Versorgungsleitun-
gen angeschlossene Dienstwohnungen aufzuwenden

waren. Der Dienstwohnungsgeber bestimmt nach Ab-
lauf des Abrechnungszeitraumes für jeden Energie-
träger den nach Satz 1 für die endgültige Berechnung
des Entgelts maßgebenden Betrag je Quadratmeter
Wohnfläche der beheizbaren Räume.
(5) Beginnt oder endet das Dienstwohnungsverhältnis
während des Abrechnungszeitraumes, so sind für je-
den vollen Monat des angebrochenen Abrechnungs-
zeitraumes folgende Vomhundertsätze des endgülti-
gen Jahresentgeltes zu entrichten:

Monat Vomhundertsatz
Januar 18,1
Februar 15,6
März 13,7
April 9,4
Mai 2,1
Juni 1,1
Juli 0,3

August 0,3
September 0,7

Oktober 9,0
November 13,0
Dezember 16,7

Für Teile eines Monats beträgt das Entgelt täglich 1/30
des Monatsbetrages.
(6) Das Entgelt nach den vorstehenden Absätzen ist
auch dann zu berechnen, wenn die Pfarrerin oder der
Pfarrer das Beheizen aus einer dienstlichen Versor-
gungsleitung aus persönlichen Gründen zeitweilig
nicht oder nur in geringem Umfang in Anspruch
nimmt.

§ 26
Entgelt bei Anschluss der

Warmwasserversorgung an eine
dienstliche Versorgungsleitung

Wird die Warmwasserversorgungsanlage von einer
dienstlichen Versorgungsleitung gespeist oder durch
eine besondere Heizungsanlage beheizt, die zugleich
Warmwasser für dienstliche Zwecke bereitet, so be-
trägt das Entgelt für die Erwärmung des Wassers für
jeden vollen Monat 1,83 vom Hundert des Entgelts
nach § 25. Ist die Dienstwohnung für Teile eines Mo-
nats zugewiesen, so beträgt das Entgelt täglich 1/30
des Monatsbetrages.

Fünfter Abschnitt
Amtszimmer

§ 27
Zuweisung eines Amtszimmers,

Amtszimmerpauschale
(1) Die im pfarramtlichen Dienst in einer Kirchenge-
meinde tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer haben An-
spruch auf Zuweisung eines Amtszimmers; dieses soll
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in den Räumen der Dienstwohnung gelegen sein. Im
Falle der gemeinsamen Wahrnehmung des Dienstes
auf einer Pfarrstelle durch Ehegatten wird nur ein ge-
meinsames Amtszimmer zugewiesen. Pfarrerinnen
und Pfarrern, denen eine gesamtkirchliche Aufgabe
übertragen ist (§ 10 Absatz 2 des Kirchengesetzes über
die Anwendung besoldungs- und versorgungsrechtli-
cher Bestimmungen in der Evangelisch-reformierten
Kirche), kann aus zwingenden dienstlichen Gründen
ein Amtszimmer zugewiesen werden.
(2) Das Amtszimmer ist schriftlich durch den Dienst-
wohnungsgeber zuzuweisen.
(3) Die Kosten für die Möblierung, Einrichtung und
EDV-Ausstattung des Amtszimmers sind von der
Pfarrerin oder dem Pfarrer zu tragen. Sofern ohnehin
vorhandene kirchliche Möbel anderweitig nicht benö-
tigt werden, können diese für das Amtszimmer leih-
weise zur Verfügung gestellt werden. Ein Ankauf von
Möbeln und Einrichtungsgegenständen für das Amts-
zimmer aus kirchlichen Mitteln ist nicht zulässig.
(4) Die Pfarrerin oder der Pfarrer sorgt für das Reini-
gen, Beheizen und die elektrische Versorgung des
Amtszimmers, wenn sich dieses in baulicher oder
räumlicher Einheit mit der Dienstwohnung befindet.
(5) Zur Abgeltung der durch das Reinigen, Beheizen
und die elektrische Versorgung des Amtszimmers ent-
stehenden Kosten wird eine monatliche Aufwands-
entschädigung (Amtszimmerpauschale) entsprechend
den örtlichen Verhältnissen
a) für das Reinigen bis zu 20,50 €
b) für das Beheizen bis zu 18,00 €
c) für die Elektrizität bis zu 15,00 €
gezahlt. Die Amtszimmerpauschale ist durch den
Dienstwohnungsgeber festzusetzen und zu zahlen.
Trägt nach den örtlichen Verhältnissen die Pfarrerin
oder der Pfarrer nicht alle Kosten, so ist die Amtszim-
merpauschale nur für die von ihr oder ihm tatsächlich
getragenen Aufwendungen zu gewähren.
(6) Sorgt die Pfarrerin oder der Pfarrer im Ausnahme-
fall auf eigene Kosten auch für das Reinigen, Beheizen
und die elektrische Versorgung von sonstigen Dienst-
räumen, die sich in baulicher oder räumlicher Einheit
mit der Dienstwohnung befinden, so erhöht sich die
nach Absatz 5 zu gewährende Amtszimmerpauschale
um 7,00 € pro Raum.
(7) Der Dienstwohnungsgeber kann Pfarrerinnen und
Pfarrern ohne Dienstwohnung ein Amtszimmer zu-
weisen, wenn dieses anderweitig nicht zur Verfügung
gestellt werden kann. Das Amtszimmer kann zuge-
wiesen werden in
1. einer von der Pfarrerin oder dem Pfarrer gemiete-

ten Wohnung oder
2. einer in ihrem oder seinem Eigentum stehenden

Wohnung oder
3. einem dafür eigens gemieteten Raum.
In den Fällen der Nummern 1 oder 2 kann zusätzlich
zur Amtszimmerpauschale eine Miet oder Nutzungs-

entschädigung in Höhe des unteren ortsüblichen Ver-
gleichsmietwertes und eine angemessene Entschädi-
gung für Schönheitsreparaturen gezahlt werden.

Teil II
Sonderbestimmungen für Ordinierte

im Angestelltenverhältnis

§ 28
Geltungsbereich

Die Vorschriften des I. Teils gelten für Ordinierte im
Angestelltenverhältnis gemäß § 108 Pfarrdienstgesetz
der EKD entsprechend, soweit im folgenden nichts
anderes bestimmt ist.

§ 29
Rechtsnatur des

Dienstwohnungsverhältnisses
Das Dienstwohnungsverhältnis ist privatrechtlicher
Natur.

§ 30
Beendigung des

Dienstwohnungsverhältnisses
Zusätzlich zu den Vorschriften des § 8 über die Dauer
der Zuweisung der Dienstwohnung ist zur Beendigung
des Dienstwohnungsverhältnisses eine Kündigung
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches
(BGB) über die Kündigung von Wohnraum, der im
Rahmen eines Dienstverhältnisses überlassen worden
ist (§ 565 e BGB) auszusprechen.

Teil III
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 31
Ergänzende Regelungen

Das Moderamen der Gesamtsynode erlässt Bestim-
mungen zur Durchführung dieser Verordnung.

§ 32
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten
1. die Verordnung des Rates der Konföderation evan-

gelischer Kirchen in Niedersachsen über die Pfarr-
dienstwohnungen (Dienstwohnungsvorschriften –
KonfDWV) vom 28. Januar 1997 in der Fassung
vom 1. Dezember 2008 (Gesetz- und Verord-
nungsbl. Bd. 19 S. 95, 115),

2. die Durchführungsbestimmungen zur Verordnung
des Rates der Konföderation evangelischer Kir-
chen in Niedersachsen über die Pfarrdienstwoh-
nungen (DWVorschriften -KonfDWV-) vom 13.
Dezember 2012 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd.
19 S. 341) und

3. der Beschluss des Synodalrates betr. Richtlinien
für die Angemessenheit und Ausstattung der
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Dienstwohnungen, hier: Anstriche und Tapezie-
rungen vom 11. Juli 1991

außer Kraft

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Anlage 1 (zu § 6):
Ermittlung des Mietwertes

1. Ortsüblicher Mietwert
1.1 Der Mietwert ist ortsüblich, soweit er nicht

preisgebundenem Wohnraum vergleichbarer
Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und
Lage in der Gemeinde oder in vergleichbaren
Gemeinden entspricht (Vergleichsmiete).

1.2 Grundlage für Ermittlung und Berechnung
der Vergleichsmiete (Nr. 1.1) sind:
a) eine von der kommunalen Gemeinde er-

stellte oder anerkannte Mietübersicht,
b) die Vergleichsmieten der örtlichen Fi-

nanzämter,
c) die Angaben der Interessenvertretungen

von Vermietern und Mietern,
d) die Grundstücksmarktberichte der Gut-

achterausschüsse bei den Katasteräm-
tern oder

e) die Tabelle des Niedersächsischen Lan-
desamtes für Statistik über Mieten von
Empfängern von Tabellenwohngeld
nach Bezugsfertigkeit und Ausstattung
der Wohnung, Mietenstufe und Wohn-
fläche sowie nach Haushaltsgröße (Mie-
tentabelle der Wohngeldempfänger).

Sofern eine der in Satz 1 genannten Grundla-
gen nicht herangezogen werden kann, gilt die
jeweils nachfolgend genannte.
Bei einer Einführung oder Änderung eines
Berechnungsverfahrens ist die Zustimmung
des Betriebsstättenfinanzamtes durch eine
Anrufungsauskunft herbeizuführen. Die Er-
teilung einer verbindlichen Zusage steht der
Anrufungsauskunft gleich.

1.3 Soweit die Grundlage für die Berechnung der
Vergleichsmiete (Nr. 1.2) dies nicht berück-
sichtigt, wird bei Dienstwohnungen in Land-
gemeinden wegen der dort allgemein niedri-
geren Mietpreishöhe ein Abzug von 10 v. H.
vorgenommen.

1.4 Soweit die Grundlage für die Berechnung der
Vergleichsmiete (Nr. 1.2) dies nicht berück-
sichtigt, wird bei Dienstwohnungen mit mehr
als 140 m2 Wohnfläche ein Abzug von 10 v.
H. und bei Dienstwohnungen mit mehr als
170 m2 Wohnfläche ein Abzug von 15 v. H.
vorgenommen.

1.5 Sofern im Einzelfall die örtlichen Besonder-
heiten durch die Regelungen nach den Num-
mern 1.1 bis 1.4 nicht angemessen berück-
sichtigt werden, ist mit dem Betriebsstätten-
finanzamt durch eine Anrufungsauskunft eine
gesonderte Regelung zu treffen.

1.6 Der ortsübliche Mietwert wird durch Multi-
plikation der unteren ortsüblichen Ver-
gleichsmiete mit der Quadratmeterzahl der
Wohnfläche ermittelt.

2. Änderung des Mietwertes
Der Mietwert ist neu zu berechnen, wenn
a) der Dienstwohnungsinhaber wechselt:

Nach einem Wechsel des Dienstwohnungsin-
habers ist der Mietwert auf Grundlage der ak-
tuellen Vergleichsmiete neu zu berechnen.

b) der Mietwert seit drei Jahren unverändert ist:
Der Mietwert ist regelmäßig rechtzeitig vor
dem Ablauf von drei Jahren seit der letzten
Berechnung zu überprüfen. Ergibt sich ein
anderer Mietwert als bisher, ist dieser zum
Ersten des auf die vorgenannte dreijährige
Frist folgenden Monats anzupassen.

c) bauliche Änderungen den Gebrauchswert der
Dienstwohnung nachhaltig erhöht oder die
allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer
verbessert haben oder die Ausstattung der
Dienstwohnung wesentlich geändert wird:
Nach Durchführung der Maßnahmen sind die
Vergleichsmieten dem modernisierten Zu-
stand der Wohnung anzupassen, es sei denn,
die Kosten der Änderung werden vom Dienst-
wohnungsinhaber getragen. Bei künftigen Er-
höhungen des Mietwertes ist von dem mo-
dernisierten Zustand der Dienstwohnung aus-
zugehen.

d) der Umfang der Dienstwohnung verändert
wird.

3. Abweichender Mietwert
3.1 Soweit dies bei der Berechnung des Mietwer-

tes gemäß Nr. 1 nicht berücksichtigt wird,
kann die Kirchenpräsidentin oder der Kir-
chenpräsident in besonderen Fällen die Höhe
des Mietwertes anderweitig berechnen und
wertmindernde Lagenachteile, anerkannte
Baumängel, Störungen durch den Dienstbe-
trieb und sonstige wesentliche Belästigungen
angemessen berücksichtigen. Die Berech-
nung eines abweichenden Mietwertes ist nur
in Ausnahmefällen möglich. Grundsätzlich
sind alle mietwertbeeinflussenden Eigen-
schaften einer Dienstwohnung bereits zu be-
rücksichtigen, wenn die ortsübliche Ver-
gleichsmiete ermittelt wird. Nur in denjenigen
Fällen, in denen dies ausnahmsweise nicht
möglich ist, ist nach den Nrn. 3.2 bis 3.7 zu
verfahren. Jede Änderung nach den Nummern
3.2 bis 3.7 bedarf der Zustimmung des Be-

68   Gesetz- und Verordnungsblatt der Evangelisch-reformierten Kirche Band 20 Nr. 8



triebsstättenfinanzamtes durch Erteilung ei-
ner Anrufungsauskunft.

3.2 Für wertmindernde Lagenachteile und sons-
tige wesentliche Belästigungen (z.B.
Flugschneisen, störende Industriebetriebe,
anderweitige Lärm- und Geruchsemissionen)
kann nur dann ein Abschlag vorgenommen
werden, wenn die Vergleichsmieten diese
konkreten Minderungsgründe noch nicht be-
rücksichtigen.

3.3 Baumängel werden im allgemeinen bei der
Ermittlung der unteren ortsüblichen Ver-
gleichsmiete nicht berücksichtigt. Da der
Dienstwohnungsgeber aus Gründen der Bau-
substanzerhaltung und aus fürsorgerischen
Gründen Mängel zu beseitigen hat, sind sol-
che Abschläge in der Regel nur vorüberge-
hend zu gewähren, wenn es sich um Mängel
handelt, die die Benutzung der Dienstwoh-
nung oder von Teilen der Dienstwohnung ein-
schränken und die nach der Rechtsprechung
anerkannt sind. Bei der Bemessung des Ab-
schlags ist die Größe der betroffenen Räume
im Verhältnis zur Gesamtfläche der Dienst-
wohnung zu sehen. Weiter ist zu prüfen, in
welchem Ausmaß die Bewohn- und Nutzbar-
keit der betroffenen Räume durch die Mängel
beeinträchtigt wird.

3.4 Für Störungen durch den Dienstbetrieb kön-
nen Abschläge nur gewährt werden, wenn
diese Störungen erheblich über das Normal-
maß hinausgehen. Jeder Pfarrer hat eine ge-
wisse dienstliche Beanspruchung auch des
Wohnbereiches hinzunehmen.

3.5 Anträge des Dienstwohnungsgebers oder des
Dienstwohnungsnehmers auf Berechnung ei-
nes abweichenden Mietwertes sind ausführ-
lich zu begründen. Dem Antrag der Pfarrerin
oder des Pfarrers ist in jedem Fall eine aus-
führliche Stellungnahme des Dienstwoh-
nungsgebers beizufügen. Im Fall von Nr. 3.3
ist zusätzlich eine eingehende Stellungnahme
der zuständigen baufachlichen Stelle zu Um-
fang und Dauer der baulichen Mängel einzu-
holen.

3.6 Wird dem Antrag stattgegeben, so richtet sich
die Höhe des Abschlags nach dem von der
Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen an-
erkannten Umfang.

3.7 Der Abschlag wird mit Wirkung vom Ersten
des Monats, in dem der Antrag bei dem
Dienstwohnungsgeber oder der Kirchenprä-
sidentin oder dem Kirchenpräsidenten einge-
gangen ist, gewährt. Sind zum Zeitpunkt der
Antragstellung bauliche Mängel (3.3) bereits
seit längerer Zeit vorhanden und hat die Pfar-
rerin oder der Pfarrer mit Rücksicht auf eine
beabsichtigte Beseitigung dieser Mängel den
Antrag verspätet gestellt, so kann der Ab-
schlag für bis zu vier Jahre rückwirkend ge-
währt werden.

3.8 Entfallen die Voraussetzungen für die Ge-
währung des Abschlags, so haben der Dienst-
wohnungsgeber und die Pfarrerin oder der
Pfarrer dies unverzüglich der Kirchenpräsi-
dentin oder dem Kirchenpräsidenten mitzu-
teilen (§ 6 Absatz 4 Dienstwohnungsvor-
schriften).

4. Wohnflächenberechnung
4.1 Die Wohnflächen der kirchlichen Dienstwoh-

nungen sind von der in Nr. 3.5 genannten bau-
fachlichen Stelle nach der Verordnung zur
Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächen-
verordnung – WoFlV) zu berechnen. In be-
sonderen Fällen können damit auch geeignete
Baufachleute beauftragt werden.

4.2 Betragen die anrechenbaren Grundflächen
der Nebenräume der Dienstwohnung mehr als
10 v. H. der Wohnfläche, so bleibt bei der Be-
rechnung des Mietwertes die Hälfte der Mehr-
fläche der Nebenräume außer Betracht, sofern
nicht Vergleichsmieten für vergleichbare
Wohnungen gleicher Beschaffenheit zugrun-
de gelegt werden können. Zu den Nebenräu-
men gehören Flure, Dielen, Speisekammern,
Bade-, Wasch- und Duschräume, Toiletten,
Besenkammern und sonstige Abstellräume.

4.3 In Dienstwohnungen bleiben die Grundflä-
chen der Windfänge, Flure, Dielen und Toi-
letten, die vor den Diensträumen liegen, bei
der Berechnung des Mietwertes außer Be-
tracht, wenn sie getrennt vom Wohntrakt des
Dienstwohnungsinhabers liegen, in allen an-
deren Fällen werden sie nur zur Hälfte be-
rücksichtigt.

Anlage 2 (zu § 17):
Anstriche und Tapezierungen

1. Die Preise für Tapeten müssen der Art und dem
Verwendungszweck der Räume angepasst sein.
Wenn eine Pfarrerin oder ein Pfarrer teurere Tapete
als angemessen wünscht, hat sie oder er die Mehr-
kosten zu übernehmen. Zur späteren Ausbesserung
von Tapeten soll bei Tapezierung ein angemesse-
ner Vorrat der verwendeten Tapete durch die Pfar-
rerin oder den Pfarrer eingelagert werden.

2. Anstriche und Tapezierungen dürfen in der Regel
erst nach Ablauf der im Fristenplan festgesetzten
Zeiten erneuert werden; aber auch dann nur, wenn
es notwendig ist. Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit sind dabei zu beachten. Die festgelegten Fris-
ten beginnen mit Anfang des auf die Bauunterhal-
tungsmaßnahmen folgenden Jahres. Die Einhal-
tung der Fristen und die durchgeführten Maßnah-
men sind als Anlage zum Wohnungsblatt (§ 14
Dienstwohnungsvorschriften) zu dokumentieren.

3. Beim Wechsel der Dienstwohnungsnehmerin oder
des Dienstwohnungsnehmers dürfen Schönheits-
reparaturen, die in den nächsten zwei Jahren nach
dem Fristenplan durchzuführen wären, auch vor-
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her ausgeführt werden (§ 13 Absatz 2 Satz 3 der
Dienstwohnungsvorschriften).

4. Fristenplan für Anstriche und Tapezierungen

Art der Anstriche Frist in Jahren Bemerkungen
Innen Außen

1 Leimfarben-
anstriche

4 - Für Außen-
anstriche u.
Räume mit
starker Wra-
senentwick-
lung ungeeig-
net

2 Dispersionsfar-
benanstriche
wasch- u.
scheuerbestän-
dig

6 - Für Außen-
anstriche unge-
eignet, für
Räume m. star-
ker Wrasenent-
wicklung nur
mit Zusatz von
fungiziden
(pilztötenden)
Mitteln

3 Dispersionsfar-
benanstriche,
wetterbeständig

- 8 -

4 Ölfarben- u.
Lack- oder ähn-
liche Anstriche

6 3 Wandsockel in
Küchen, Bä-
dern usw.;
Fenster-, Tür-
u. Fußboden-
anstriche

5 Lasuranstriche 6 2 Anstriche auf
Holzflächen

6 Mineral- u. Ka-
seinfarbenanstri-
che

6 6 Außenanstri-
che nur auf
rohem Putz an-
bringen

7 Tapezierungen
(ohne Rauhfa-
sertapeten)

6 - -

8 Tapezierungen
(mit Rauhfaser-
tapeten)
waschbeständi-
ge Dispersions-
farbenanstriche

12
4

- -

9 Holzfußboden-
versiegelungen

6 - -

Bemerkung:
Für Anstriche in Räumen mit starker Wrasenent-
wicklung, in gemeinsamen Durchgängen und Trep-
penräumen, können die Fristen um 2 Jahre verkürzt
werden.

Haushaltsgesetz
der Evangelisch-reformierten Kirche

für das Rechnungsjahr 2015
(1.1.2015 - 31.12.2015)

Die Gesamtsynode hat gemäß § 24 Absatz 1 des Kir-
chengesetzes über das Haushalts-, Kassen-, Rech-
nungs- und Prüfungswesen in der Evangelisch-refor-
mierten Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwestdeutschland) (Haus-
haltsordnung) vom 17. November 2005 in der Fassung
vom 27. November 2008 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Bd. 19 S. 86) das folgende Haushaltsgesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1
Haushaltsplan

(1) Der Haushaltsplan (einschließlich Stellenplan) der
Evangelisch-reformierten Kirche für das Rechnungs-
jahr 2015 wird genehmigt und wie folgt festgestellt:

E i n n a h m e : 38.810.900,00 €
A u s g a b e : 38.810.900,00 €

Darin enthalten: Einzelplan 21
"Gesamtpfarrkasse"

Einnahme: 4.274.000,00 €
Ausgabe: 9.507.000,00 €

Einzelplan 32
"Landeskirchliche
Jugendarbeit"

Einnahme: 80.000,00 €
Ausgabe: 289.800,00 €

(2) Die Ansätze der Einzelpläne in Einnahme und
Ausgabe werden im Gesetz- und Verordnungsblatt
bekannt gegeben.

§ 2
Haushaltsvermerke

(1) Die im Haushaltsplan mit “GD” versehenen Titel
sind innerhalb der betreffenden Gruppierungen und
des Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig. Die
Deckungsfähigkeit weiterer Titel ergibt sich aus der
entsprechenden Anlage zum Haushaltsplan 2015.
(2) Bei den mit “ED” versehenen Titeln berechtigen
Mehreinnahmen zu Mehrausgaben bei den jeweils
entsprechenden Titeln. Auf die Anlage “Haushalts-
vermerke” zum Haushaltsplan 2015 wird verwiesen.
(3) Bei den mit “UE” gekennzeichneten Titeln können
nicht verbrauchte Mittel in das nächste Jahr übertragen
werden.
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§ 3
Mehreinnahmen, Minderausgaben

(1) Mehreinnahmen oder Minderausgaben im Haus-
halt der Evangelisch-reformierten Kirche sind am En-
de des Rechnungsjahres der Allgemeinen Haushalts-
rücklage, Versorgungsrücklage oder einer landes-
kirchlichen Stiftung zuzuführen, soweit nicht durch
Nachtragshaushalt anderes bestimmt wird.
(2) Zweckbestimmte Haushaltsmittel sind, soweit die
Einnahmen die Ausgaben überschreiten, nicht den all-
gemeinen Haushaltsrücklagen zuzuführen. Die Mehr-
einnahmen sind vielmehr am Schluss des Rechnungs-
jahres festzustellen und bei den Titeln des Haushalts-
planes für das folgende Rechnungsjahr nachzuweisen.

§ 4
Kassenkredite

Im Rechnungsjahr 2015 dürfen Kassenkredite in Höhe
bis zu insgesamt 2.550.000,00 € aufgenommen wer-
den.

§ 5
Bürgschaften

Bürgschaften gemäß § 16 des Kirchengesetzes über
das Haushalts- Kassen-, Rechnungs- und Prüfungs-
wesen in der Evangelisch-reformierten Kirche (Syno-
de evangelisch-reformierter Kirchen in Bayern und
Nordwestdeutschland) können bis zu einer Gesamt-
höhe von 250.000,00 € übernommen werden.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Anlage zu § 1 Absatz 2 des Haushaltsgesetzes 2015
der Evangelisch-reformierten Kirche:

Zusammenstellung der Einzelpläne 2015
Evangelisch-reformierte Kirche

Einnahmen
€

Ausgaben
€

0100 Gesamtsynode 0 139.000
0200 Landeskirchenamt 802.200 2.938.900
1100 Ausbildung kirch-

licher Dienst 0 299.000
2100 Gesamtpfarrkasse 4.274.000 9.507.000
2200 Versorgung 4.530.800 9.151.700
3100 Kirchenmusikali-

sche Arbeit 132.500 315.200
3200 Jugendarbeit 80.000 289.800
6100 Publizistik 4.000 314.500
6200 Öffentlichkeitsar-

beit 0 138.000
6300 Frauenarbeit 3.000 100.700
6400 Gesamtkirchliche

Aufgaben 207.300 4.454.600

Einnahmen
€

Ausgaben
€

6500 Kostenbeteiligung
Gesamtkirche 18.000 2.472.800

8100 Vermögensver-
waltung 469.100 3.999.700

9100 Finanzverwaltung 28.290.000 4.690.000
38.810.900 38.810.900

Haushaltsgesetz
des Diakonischen Werkes

der Evangelisch-reformierten Kirche
für das Rechnungsjahr 2015

(1.1.2015 - 31.12.2015)
Die Gesamtsynode hat gemäß § 24 Absatz 1 des Kir-
chengesetzes über das Haushalts-, Kassen-, Rech-
nungs- und Prüfungswesen in der Evangelisch-refor-
mierten Kirche (Synode evangelisch-reformierter Kir-
chen in Bayern und Nordwestdeutschland) (Haus-
haltsordnung) vom 17. November 2005 in der Fassung
vom 27. November 2008 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Bd. 19 S. 86) das folgende Haushaltsgesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1
Haushaltsplan des Diakonischen Werks der

Evangelisch-reformierten Kirche
(1) Der Haushaltsplan (einschließlich Stellenplan) des
Diakonischen Werks der Evangelisch-reformierten
Kirche für das Rechnungsjahr 2015 wird genehmigt
und wie folgt festgestellt:

E i n n a h m e : 1.472.500,00 €
A u s g a b e : 1.472.500,00 €

(2) Die Ansätze der Einzelpläne in Einnahme und
Ausgabe werden im Gesetz- und Verordnungsblatt
bekannt gegeben.

§ 2
Haushaltsvermerke

(1) Die im Haushaltsplan mit „GD“ versehenen Titel
sind innerhalb der betreffenden Gruppierungen ge-
genseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit wei-
terer Titel ergibt sich aus der entsprechenden Anlage
zum jeweiligen Haushaltsplan 2015.
(2) Bei den mit „ED“ versehenen Titeln berechtigen
Mehreinnahmen zu Mehrausgaben bei den jeweils
entsprechenden Titeln. Auf die Anlage „Haushalts-
vermerke“ zum jeweiligen Haushaltsplan 2015 wird
verwiesen.

§ 3
Mehreinnahmen, Minderausgaben

(1) Mehreinnahmen oder Minderausgaben im Haus-
halt des Diakonischen Werkes werden über Titel
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00.4110.00.9110 der allgemeinen Rücklage des Dia-
konischen Werkes zugeführt.
(2) Zweckbestimmte Haushaltsmittel sind, soweit die
Einnahmen die Ausgaben überschreiten, nicht der all-
gemeinen Haushaltsrücklage zuzuführen. Die Mehr-
einnahmen sind vielmehr am Schluss des Rechnungs-
jahres festzustellen und bei den Titeln des Haushalts-
planes für das folgende Rechnungsjahr nachzuweisen.

§ 4
Familienferienstätte Blinkfüer

Die Familienferienstätte wird gemäß § 53 der Haus-
haltsordnung nach betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen verwaltet. Die Buchhaltung erfolgt nach den Re-
geln der kaufmännischen Buchführung. Für die Fami-
lienferienstätte ist ein Wirtschaftsplan für 2015 auf-
gestellt und als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Anlage zu § 1 Absatz 2 des Haushaltsgesetzes 2015
des Diakonischen Werkes der Evangelisch-reformier-

ten Kirche:
Zusammenstellung der Einzelpläne 2015

Diakonisches Werk der
Evangelisch-reformierte Kirche

Einnahmen
€

Ausgaben
€

4100 Diakonisches Werk 1.218.500 1.218.500
4300 Konzessionsabga-

bemittel 254.000 254.000
1.472.500 1.472.500

Jahresrechnung 2013
der Evangelisch-reformierten Kirche

Nachdem die Berichte der Rechnungsprüfer zur
Kenntnis genommen und die Titelüberschreitungen
des Rechnungsjahres 2013 genehmigt wurden, stellt
die Gesamtsynode gemäß § 69 Absatz 1 Nr. 11 der
Kirchenverfassung die vom Landeskirchenamt geleg-
te Jahresrechnung der Gesamtsynodalkasse ein-
schließlich der Gesamtpfarrkasse für das Rechnungs-
jahr 2013 fest und beschließt mit Mehrheit die Entlas-
tung des Moderamens der Gesamtsynode.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Jahresrechnung 2013
des Diakonischen Werkes

der Evangelisch-reformierten Kirche

Nachdem die Berichte der Rechnungsprüfer zur
Kenntnis genommen und die Titelüberschreitungen
des Rechnungsjahres 2013 genehmigt wurden, stellt
die Gesamtsynode gemäß § 69 Absatz 1 Nr. 11 der
Kirchenverfassung die vom Diakonischen Werk ge-
legte Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2013 und
den Jahresabschluss der „Familienferienstätte Blink-
füer“ für das Wirtschaftsjahr 2013 fest und beschließt
mit Mehrheit die Entlastung des Diakonieausschusses.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Jahresrechnung 2013
der Gemeindestiftung

der Evangelisch-reformierten Kirche

Die Gesamtsynode stellt die vom Landeskirchenamt
gelegte Jahresrechnung der Gemeindestiftung der
Evangelisch-reformierten Kirche für das Rechnungs-
jahr 2013 fest und beschließt mit Mehrheit die Entlas-
tung des Kuratoriums der Stiftung.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Beschluss
vom 14. November 2014

zur Änderung
des Beschlusses über die

Landeskirchensteuer
der Evangelisch-reformierten Kirche
für die Haushaltsjahre 2013 und 2014

vom 23. November 2012

Artikel 1
Der durch das Niedersächsische Kultusministerium
im Einvernehmen mit dem Niedersächsischen Finanz-
ministerium gemäß Artikel 12 Absatz 2 des Vertrages
der evangelischen Landeskirchen mit dem Land Nie-
dersachsen vom 19. März 1955 und gemäß § 2 Absatz
9 des Kirchensteuerrahmengesetzes (KiStRG) i.d.F.
vom 10. Juli 1986 (Nds. GVBl. S. 281), zuletzt geän-
dert am 10. Dezember 2008 (Nds. GVBl. S. 396) durch
Erlass vom 1. Februar 2013 – Az.: 24.1-54063/1 – ge-
nehmigte Beschluss über die Landeskirchensteuer der
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Evangelisch-reformierten Kirche im Land Nieder-
sachsen für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 vom 23.
November 2012 (veröffentlicht durch das Gesetz- und
Verordnungsblatt für die Evangelisch-reformierte
Kirche vom 15. Dezember 2012, Bd. 19. S. 344) wird
hinsichtlich des Haushaltsjahres 2014 wie folgt er-
gänzt:
1. Nach III. wird IV. wie folgt eingefügt:

„IV. Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehe-
gatten und Ehen sind für das Haushaltsjahr
2014 auch auf Lebenspartner und Lebens-
partnerschaften im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes anzuwenden.“

Artikel 2
Dieser Beschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2014
in Kraft.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Beschluss
über die Landeskirchensteuer der
Evangelisch-reformierten Kirche

für die Haushaltsjahre 2015 und 2016
vom 14. November 2014

I.
1. Die Landeskirchensteuer der Kirchenmitglieder,

die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
im Lande Niedersachsen haben, beträgt für die
Jahre 2015 und 2016 9 vom Hundert der Einkom-
mensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, ver-
anlagte Einkommensteuer), höchstens jedoch 3,5
vom Hundert des zu versteuernden Einkommens
bzw. des auf das zu versteuernde Einkommen um-
zurechnenden Arbeitslohnes, von dem die Lohn-
steuer berechnet wird.
Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die
Vorschriften des § 51 a des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten. Auch bei der Berechnung der Höchstbe-
grenzung ist in Fällen, in denen Tatbestände nach
§ 51 a Absatz 2 und 2 a EStG zu berücksichtigen
sind, das zu versteuernde Einkommen maßgeblich,
das sich unter Berücksichtigung des § 51 a Absatz
2 und 2 a EStG ergeben würde.
Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist bei
Anwendung der Höchstbegrenzung auf die übrige
Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen,
soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in
die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens
einbezogen wurden.

2. In Fällen der Lohnsteuerpauschalierung beträgt die
Kirchensteuer 6 vom Hundert der pauschalen

Lohnsteuer. Weist der Arbeitgeber die Nichtzuge-
hörigkeit einzelner Arbeitnehmer zur Landeskir-
che nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu
erheben; für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die
Kirchensteuer 9 vom Hundert der pauschalen
Lohnsteuer. Im Übrigen wird auf die Regelungen
der ländereinheitlichen Erlasse vom 23. Oktober
2012 (BStBl. I S. 1083) bzw. vom 17. November
2006 (BStBl. I S. 716) und vom 28. Dezember
2006 (BStBl. I 2007 S. 76 f.) oder der die zuvor
benannten Erlasse ersetzenden Erlasse hingewie-
sen.

Bei den Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberech-
nung von einer innerhalb des Landes Niedersachsen
gelegenen Betriebsstätte vorgenommen wird, wird die
Landeskirchensteuer von den dem Steuerabzug vom
Arbeitslohn unterliegenden Bezügen im Lohnabzugs-
verfahren von den Arbeitgebern einbehalten. Steuer-
pflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung von einer
außerhalb des Landes Niedersachsen gelegenen Be-
triebsstätte vorgenommen wird, wird die Landeskir-
chensteuer nach dem in dem betreffenden Bundesland
geltenden Kirchensteuersatz einbehalten.

II.
Die Landeskirche erhebt von den Kirchenmitgliedern,
deren Ehegatte einer steuererhebenden Kirche nicht
angehört, ein Besonderes Kirchgeld, sofern die Ehe-
gatten nach dem Einkommensteuergesetz zusammen
veranlagt werden. Das Besondere Kirchgeld bemisst
sich nach dem gemeinsam zu versteuernden Einkom-
men; es gilt folgende Tabelle:

Stufe

Bemessungsgrundlage
gemeinsam zu versteuerndes

Einkommen
(§ 2 Abs. 5 EStG)

Euro

Besonderes
Kirchgeld

Euro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

30 000 – 37 499
37 500 – 49 999
50 000 – 62 499
62 500 – 74 999
75 000 – 87 499
87 500 – 99 999

100 000 – 124 999
125 000 – 149 999
150 000 – 174 999
175 000 – 199 999
200 000 – 249 999
250 000 – 299 999
300 000 und mehr

96
156
276
396
540
696
840

1.200
1.560
1.860
2.220
2.940
3.600

Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der Kir-
chensteuer vom Einkommen und dem Kirchgeld in
glaubensverschiedener Ehe durchzuführen, wobei der
höhere Betrag festgesetzt wird. Die Vorschriften des
§ 2 Absatz 3 Satz 1 des Kirchensteuerrahmengesetzes
sind auf das Besondere Kirchgeld anzuwenden.
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Bei der Berechnung des Besonderen Kirchgeldes sind
die Vorschriften des § 51 a EStG in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten.
Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung des Be-
sonderen Kirchgeldes nicht während des gesamten
Veranlagungszeitraumes vor, so ist der Jahresbetrag
des Besonderen Kirchgeldes mit je einem Zwölftel für
jeden vollen Kalendermonat, in dem die Vorausset-
zungen für die Erhebung des Besonderen Kirchgeldes
bestanden haben, festzusetzen.
Das Besondere Kirchgeld kann durch die Landeskir-
che auf Antrag erstattet werden, soweit der Ehegatte
einen Kirchenbeitrag an eine Religionsgemeinschaft
entrichtet hat. Der Antrag ist innerhalb eines Jahres
(Ausschlussfrist) an das Landeskirchenamt zu richten;
die Frist beginnt mit der Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides.

III.
Kirchensteuern können ganz oder teilweise erlassen
werden, wenn deren Einziehung nach Lage des ein-
zelnen Falles unbillig wäre.
Die Landeskirche kann auf Antrag im Einzelfall bei
bestehender Kirchenmitgliedschaft bis zu 50 vom
Hundert der festgesetzten Kirchensteuer - maximal 50
vom Hundert der Gesamtkirchensteuer - ermäßigen,
die auf ermäßigt zu besteuernde außerordentliche Ein-
künfte nach § 34 EStG oder steuerfreie Beträge im
Sinne von § 3 Nr. 40 Buchst. b und c EStG, die dem
Grunde nach den Veräußerungsgewinnen des § 34
Absatz 2 Nr. 1 EStG entsprechen, entfällt.
Der Antrag nach Absatz 2 ist innerhalb von fünf Jahren
(Ausschlussfrist) an das Landeskirchenamt zu richten.
Die Frist beginnt mit der formellen Bestandskraft (Un-
anfechtbarkeit) des betreffenden Steuerbescheides.
Unter den gleichen Voraussetzungen können bereits
entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet werden.
Das Landeskirchenamt kann Erlassrichtlinien festle-
gen.

IV.
Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehegatten und
Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetztes
anzuwenden.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Beschluss
über die Landeskirchensteuer

der Evangelisch-reformierten Kirche
auf dem Gebiet der Freien und

Hansestadt Hamburg
für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

vom 14. November 2014

I.
1. Die Landeskirchensteuer der Kirchenmitglieder,

die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
in der Freien und Hansestadt Hamburg haben, be-
trägt für die Jahre 2015 und 2016 neun vom Hun-
dert der Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapital-
ertragsteuer, veranlagte Einkommensteuer), je-
doch höchstens 3,0 vom Hundert des zu versteu-
ernden Einkommens bzw. des auf das zu versteu-
ernde Einkommen umzurechnenden Arbeitsloh-
nes, von dem die Lohnsteuer berechnet wird.
Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die
Vorschriften des § 51 a des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) in der jeweils geltenden Fassung zu
beachten. Auch bei der Berechnung der Höchstbe-
grenzung ist in Fällen, in denen Tatbestände nach
§ 51 a Absatz 2 und 2 a EStG zu berücksichtigen
sind, das zu versteuernde Einkommen maßgeblich,
das sich unter Berücksichtigung des § 51 a Absatz
2 und 2 a EStG ergeben würde.
Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist bei
Anwendung der Höchstbegrenzung auf die übrige
Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen,
soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in
die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens
einbezogen wurden.

2. In Fällen der Lohnsteuerpauschalierung beträgt die
Kirchensteuer 4 vom Hundert der pauschalen
Lohnsteuer. Weist der Arbeitgeber die Nichtzuge-
hörigkeit einzelner Arbeitnehmer zu einer kirchen-
steuererhebenden Körperschaft nach, so ist inso-
weit keine Kirchensteuer zu erheben; für die übri-
gen Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer 9 vom
Hundert der pauschalen Lohnsteuer. Im Übrigen
wird auf die Regelungen der ländereinheitlichen
Erlasse vom 23. Oktober 2012 (Az.: S 2447-8-33,
BStBl. I 2012 S. 1083) und vom 28. Dezember
2006 (Az.: S 2447-8-35, BStBl. I 2007 S. 76) hin-
gewiesen.

Bei den Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberech-
nung von einer innerhalb der Freien und Hansestadt
Hamburg gelegenen Betriebsstätte vorgenommen
wird, wird die Landeskirchensteuer von den dem Steu-
erabzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezügen im
Lohnabzugsverfahren von den Arbeitgebern einbehal-
ten. Steuerpflichtigen, deren Lohnsteuerberechnung
von einer außerhalb der Freien und Hansestadt Ham-
burg gelegenen Betriebsstätte vorgenommen wird,
wird die Landeskirchensteuer nach dem in dem be-
treffenden Bundesland geltenden Kirchensteuersatz
einbehalten.
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II.
Die Landeskirche erhebt von den Kirchenmitgliedern,
deren Ehegatte einer steuererhebenden Kirche nicht
angehört, ein Besonderes Kirchgeld, sofern die Ehe-
gatten nach dem Einkommensteuergesetz zusammen
veranlagt werden. Das Besondere Kirchgeld bemisst
sich nach dem gemeinsam zu versteuernden Einkom-
men; es gilt folgende Tabelle:

Stufe

Bemessungsgrundlage
gemeinsam zu versteuerndes

Einkommen
(§ 2 Abs. 5 EStG)

Euro

Besonderes
Kirchgeld

Euro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

30 000 – 37 499
37 500 – 49 999
50 000 – 62 499
62 500 – 74 999
75 000 – 87 499
87 500 – 99 999

100 000 – 124 999
125 000 – 149 999
150 000 – 174 999
175 000 – 199 999
200 000 – 249 999
250 000 – 299 999
300 000 und mehr

96
156
276
396
540
696
840

1.200
1.560
1.860
2.220
2.940
3.600

Die Vorschrift des § 3 Absatz 8 Satz 1 des Hambur-
gischen Kirchensteuergesetzes ist auf das Besondere
Kirchgeld anzuwenden.
Bei der Berechnung des Besonderen Kirchgeldes sind
die Vorschriften des § 51a EStG in der jeweils gelten-
den Fassung zu beachten.
Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung des Be-
sonderen Kirchgeldes nicht während des gesamten
Veranlagungszeitraumes vor, so ist der Jahresbetrag
des Besonderen Kirchgeldes mit je einem Zwölftel für
jeden vollen Kalendermonat, in dem die Vorausset-
zungen für die Erhebung des Besonderen Kirchgeldes
bestanden haben, festzusetzen.
Das Besondere Kirchgeld kann durch die Landeskir-
che auf Antrag erstattet werden, sofern der Ehegatte
einen Kirchenbeitrag an eine Religionsgemeinschaft
entrichtet hat, die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) ist. Der Antrag ist inner-
halb eines Jahres (Ausschlussfrist) an das Landeskir-
chenamt zu richten; die Frist beginnt mit der Bekannt-
gabe des Steuerbescheides.

III.
Kirchensteuern können ganz oder teilweise erlassen
werden, wenn deren Einziehung nach Lage des ein-
zelnen Falles unbillig wäre.
Die Landeskirche kann auf Antrag im Einzelfall bei
bestehender Kirchenmitgliedschaft bis zu 50 vom
Hundert der festgesetzten Kirchensteuer - maximal 50
vom Hundert der Gesamtkirchensteuer - ermäßigen,
die auf ermäßigt zu besteuernde außerordentliche Ein-

künfte nach § 34 EStG oder steuerfreie Beträge im
Sinne von § 3 Nr. 40 Buchst. b und c EStG, die dem
Grunde nach den Veräußerungsgewinnen des § 34
Absatz 2 Nr. 1 EStG entsprechen, entfällt.
Der Antrag nach Absatz 2 ist innerhalb von fünf Jahren
(Ausschlussfrist) an das Landeskirchenamt zu richten.
Die Frist beginnt mit der formellen Bestandskraft (Un-
anfechtbarkeit) des betreffenden Steuerbescheides.
Unter den gleichen Voraussetzungen können bereits
entrichtete Beträge erstattet oder angerechnet werden.
Das Landeskirchenamt kann Erlassrichtlinien festle-
gen.

IV.
Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehegatten und
Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetztes
anzuwenden.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Wahl zum Vizepräsidenten
der Evangelisch-reformierten Kirche

Die V. Gesamtsynode hat auf ihrer 5. Tagung am 13.
November 2014

Helge Johr, Wennigsen
zum Vizepräsidenten der Evangelisch-reformierten
Kirche gewählt. Die Amtszeit beginnt am 1. Januar
2015.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Wahl in die 12. Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland

Die V. Gesamtsynode hat auf ihrer 5. Tagung am 13.
November 2014 folgende Personen in die 12. Synode
der Evangelischen Kirche in Deutschland gewählt:

Mitglieder: Stellvertreter:

1. Norbert Nordholt
Schüttorf

1. Dr. Hans Peltner
Göttingen

2. Reinhild Gedenk
Emden
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2. Jakobus Baumann
Weener

1. Thomas Allin
Nordhorn

2. Tobias Jung
Neuenhaus

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Wahl in den Rat der Konföderation
evangelischer Kirchen in

Niedersachsen
(2015 - 2021)

Die V. Gesamtsynode hat auf ihrer 5. Tagung am 13.
November 2014 folgende Personen in den Rat der
Konfödeation evangelischer Kirchen in Niedersach-
sen (2015 - 2021) gewählt:

Mitglied: Stellvertreter:

Kirchenpräsident
Dr. Martin
Heimbucher
Leer

Vizepräsident
Helge Johr
Wennigsen

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Mitglieder der V. Gesamtsynode
(2013 - 2018)

Das im Gesetz- und Verordnungsblatt (Bd. 20 S. 5)
veröfentlichte Verzeichniss ist wie folgt zu ändern:
Ausgeschieden sind:
a) lfd. Nr. 12 (Ersatzmitglied)

Dietmar Arends
Nortmoor

b) lfd. Nr. 37 (Ersatzmitglied)
Frauke Laaser
Schüttorf

c) lfd. Nr. 42 (Mitglied)
Hartmut Smoor
Meppen

Die V. Gesamtsynode hat folgende Nachwahlen be-
stätigt:
a) lfd. Nr. 12 (Ersatzmitglied)

Bernhard Schmeing
Leer

b) lfd. Nr. 37 (Ersatzmitglied)
Friedrich Behmenburg
Brandlecht

c) lfd. Nr. 42 (Mitglied)
Steffen Tuschling
Osnabrück

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Mitglieder des
Moderamens der Gesamtsynode

Das im Gesetz- und Verordnungsblatt (Bd. 20 S. 7)
veröffentlichte Verzeichnis ist wie folgt zu ändern:
Ausgeschieden ist:

lfd. Nr. 5
Hartmut Smoor
Meppen

Die V. Gesamtsynode hat auf ihrer 5. Tagung am 13.
November 2014 folgende Nachwahl getätigt:

lfd. Nr. 5
Friedhelm Stemberg
Schwanewede

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t

Anteile
der Kirchengemeinden und

Synodalverbände
an der Landeskirchensteuer 2015

Die Gesamtsynode nimmt den folgenden Beschluss
des Moderamens der Gesamtsynode zur Kenntnis:
Gemäß § 3 Absatz 2 der Zuweisungsordnung in der
Fassung vom 17. November 2011 wird beschlossen:
Der Grundbetrag für das Rechnungsjahr 2015 beträgt:
1. gemäß § 1 Nr. 1 der Zuweisungsordnung 14,45 €

für jedes Gemeindeglied,
2. gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 1 der Zuweisungsordnung

1,22 € für jedes Gemeindeglied.

L e e r, den 9. Dezember 2014

Der Präses der Gesamtsynode

N o r d h o l t
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Anordnung zur Durchführung der
Wahlen zu den Kirchenräten/
Presbyterien/Konsistorien und

Gemeindevertretungen im Jahr 2015

Aufgrund von § 6 Absatz 1 des Kirchengesetzes über
die kirchlichen Gemeindewahlen (Gemeindewahlge-
setz) vom 12. Oktober 1990 in der Fassung vom 17.
November 2005 (Gesetz- und Verordnungsbl. Bd. 18
S. 364) hat das Moderamen der Gesamtsynode als
Wahltag für die oben genannten Wahlen

Sonntag, den 8. November 2015
festgelegt.

L e e r, den 16. September 2014

Das Moderamen der Gesamtsynode

D r .  H e i m b u c h e r

Personalnachrichten

Bestandene Prüfungen
Bestandene Theologische Prüfung am 9. September
2014

1. Examen
Inka W i s c h m a n n, Lingen
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